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Schlussem pfehlu ngen 

Bund 2015/15 

Gemeinnützigkeit im Steuerrecht 

(9) Das BMF sollte auf eine Konzentrierung der Zuständigkeit rur 

die Erhebung der Abgaben von GBV auf wenige Finanzämter bun

desweit hinwirken. (TZ 1 2) 

( 10) Je Finanzamt wäre nur ein BV-Team mit der teuerlichen 

Betreuung von GBV vorzusehen, um die erforderlichen Fachkennt

nisse zu bündeln. (TZ 1 J) 

(11) Die Ausnahme- und Feststellungsanträge der GBV sowie die 

dementsprechenden Bescheide wären in den elektronischen Veran

lagungsakten zu erfassen, um diese rur die Beurteilung der Kör

perschaftsteuerpflicht und der Richtigkeit der AbgabenerkJärungen 

entsprechend berücksichtigen zu können. (TZ 1 4) 

( 1 2) Das BMF sollte mit dem Revisionsverband verpflichtende sowie 

jeweils aktuelle Meldungen der Mitgliedsnummern von GBV ver

einbaren. (TZ 15) 

(I J )  Die steuerliche Kennzeichnung von GBV sollte rur die Finanz

ämter elektronisch auswertbar sein. (TZ 15) 

(14) Fehlende Prüfberichte über die Jahresabschlüsse der GBV wären 

beim Revision verband umgehend einzumahnen. (TZ 16) 

(15) Die Prüfberichte über die Jahresabschlüsse der GBV wären ent

weder in den elektronischen Veranlagungsakten zu erfassen oder e 

wäre jedenfalls dort ein entsprechender Vermerk zu setzen. (TZ 16) 

( 1 6) Es wären Hir Vereine und GBV bundesweit in unregelmäßigen 

und angemessenen Intervallen Schwerpunktprüfungen auch im Hin

blick auf die Gemeinnützigkeit durchzuruhren, um die Gleichmä

ßigkeit der Besteuerung sicherzustellen und Maßnahmen der Gene

ral- und Spezialprävention zu setzen. (TZ 17) 
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Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten 
und ihre Studien (Universitätsgesetz 2002 - UG), BGBI. I 

Nr. 1 20/2002 Ld.g.F. 
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Wintersemester 
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Prüfungsziel 

Finanzielles 
Volumen 

Bund 201 5/ 1 5  

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

Leistungsvereinbarungen; Follow-up-Überprüfung 

Das BMWFW, die Universität fUr Bodenkultur Wien und die Univer

sität Klagenfun kamen einem Großteil der Empfehlungen des RH. 

die dieser im Jahr 2012 zu Lei tungsvereinbarungen verörrentlicht 

hatte, nach bzw. hatten deren Umsetzung zugesagt. Mit dem Kosten

und Lei tungsrechnungs-Verordnung entwurf, den Maßnahmen in 

Richtung kapazitätsorientierter, srudierendenbezogener Universi

tätsfInanzierung sowie den konkreten Vorhaben und Maßnahmen 

zum Thema Betreuungsrelationen in den Leistungsvereinbarungen 

2013-2015 soll die Steuerung des BMWFW verbessert werden. 

Die Universität fUr Bodenkultur Wien und die Universität Klagen

furt verbesserten die Steuerung, was die Zielvereinbarungen betraf. 

An der Universität Klagenfurt waren die Empfehlungen des RII zum 

rechtzeitigen und zeitnahen Abschluss der Zielvereinbarungen aller

dings noch nicht umgesetzt. 

Ziel der im Februar 2015 durchgefuhrten Follow-up-Überprüfung 

war es, die Um etzung von Empfehlungen zu beurteilen, die der 

RH bei einer vorangegangenen Gebarungsüberprüfung zu den Leis

rungsvereinbarungen beim BMWFW, an der Univer ität fUr Boden

kultur Wien und an der Universität Klagenfurt abgegeben hatte 

(Reihe Bund 2012/11, Vorbericht). (TZ I )  

Ermittlung des Grundbudgets 

Das BMWFW setzte die Empfehlung des RH, den Kosten der Leis

tungserbringung (wie bspw. den Kosten eines Studienplatzes, fUr 

ein Studium, fUr einen Absolventen) beim Abschluss künftiger Leis

tungsvereinbarungen einen höheren Stellenwert einzuräumen, teil

weise um. Das BMWFW setzte in der Leistungsvereinbarungspe

riode 2013-2015 Schritte in Richtung der kapazitätsorientierten, 
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stlldierendenbezogenen Uni versitätslinanzierung (Mi ttelzu teilung 

gemäß Hochschulraum-Strukturmittelverordnung). Weitere Maß

nahmen waren für die Leistungsvereinbarungen 20t 6-201 B vor

gesehen (bspw. FesLlcgung von Plätzen fiir Studienanranger in Ver

bindung mit Auswahl- bzw. Aufnahmeverfahren, Verbesserung der 

Betreuungsrelationen). (TZ 2) 

Berechnung des Formelbudgets 

Oie Einfiihrung der Hochschulraum-Struktunnittel mit qualitäts-, 

quantitäts- und leistungsbezogenen Indikatoren (BGBI. I Nr. 35/2012) 

ersetzte das FinanzierungsmodeU des Formelbudgets. Die Bemessung 

dieser Mittel war - unter Beibehaltung des Wettbewerb zwischen 

den Universitäten - transparenter gestaltet und weniger komplex. 

Damit setzte das BMWFW die Empfehlung des RH, fiir die nächste 

Leistllngsvereinbarungsperiode 2013-2015 das Finanzierungsmo

dell des Formelbudgets - unter Beibehaltung des Wettbewerbscha

rakters - neu zu gestalten, um. (TZ 3) 

Einbehalt rur besondere Finanzierungserfordernisse 

Das BMWFW setzte die Empfehlung des RH, die fiir die Leistungs

vereinbarungsperiode 2013-2015 einbehaltenen Mittel als echte 

Reserve zu behandeln und nicht bereits am Beginn der dreijäh

rigen Leistungsvereinbarungsperiode zu verplanen, teilweise um. 

Im März 2 0 13 waren rd. 16,22 Mio. EUR oder knapp 15,5 % der 

Mittel rrei verrugbar; dies war eine Verbesserung im Vergleich zur 

Vorperiode. (TZ 4) 

Kostenrechnung 

Der RH halte dem BMWFW empfohlen, der Ausgestaltung bzw. Ver

einheiLlichung der Kosten- und Leistungsrechnungen an den Uni

versitäten im Zuge der Verhandlungen zur Leistungsvereinbarung 

2013-2015 besonderes Augenmerk zu schenken und Vorgaben fiir 

eine österreich weit einheitliche Kosten- und Leistungsrechnung an 

den Universitäten zu erstellen. Diese Empfehlung setzte das BMWFW 

teilweise um. Zur Vorbereitung einer entsprechenden Kosten- und 

Leistungsrechnungs-Verordnung (KiR-VO) verpflichteten sich die 

Universitäten in der Leistungsvereinbarungsperiode 2013-2015 zur 

Teilnahme an einem Projekt, das als ersten Schritt fiir die Gesta.l-

11lng der künftigen KLR-VO eine Erbebung der aktuell in Verwen-

Bund 2015/15 
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Bund 2015/15 

Leistungsvereinbarungen; 
Follow-up-Überprüfung 

dung befIndlichen Kosten- und Leistungsrechnungs-Systeme (Ist

Stand) zum Ziel hatte. Eine Verordnung, mit welcher Vorgaben für 

eine österreich weit einheitliche Kosten- und Leistungsrechnung an 

den Universitäten festgelegt werden, befand sich im Entwurfssta

dium. (TZ 5) 

Die Universität für Bodenkultur Wien bzw. die Universität Klagen

furt hielten in den Leistungsvereinbarungen 2013-2015 fest, an 

einem Projekt mitzuwirken, das zum Ziel hat, künftig einheitliche 

Standards für die Kosten- und Leistungsrechnung an den Univer

sitäten zu entwickeln. (TZ 5) 

Bereich Forschung 

Die Universität Klagenfurt stellte in ihren Entwicklungsplänen 2013-

2 015 owie 2 016-2018 ihr Forschungsprof.1 geschärft dar und ver

ankerte eine gesamthafte Strategie. Sie setzte daher die Empfehlung 

des RH, auf Grundlage eines durchgeführten Strategieprozes es im 

nächsten Entwicklungsplan das Forschungsprof.1 der Universität 

geschärft darzustellen und darin eine gesamthafte Strategie deut

lich werden zu lassen, um. (TZ 6) 

Die Universität für Bodenkultur Wien setzte die Empfehlung des RH, 

im Sinne der Verständlichkeit und interuniversitären Vergleichbar

keit der Indikatoren in den Leistungsvereinbarungen künftig statt 

einer Steigerungsrate in Prozenten absolute Werte anzugeben, teil

weise um. In der Leistungsvereinbarung 2013-2015 des BMWFW 

mit der Univer ität für Bodenkultur Wien waren in den Bereichen 

Forschung bzw. Studien/Lehre (Lehr- und Lernorganisalion) teil

weise weiterhin Prozentwerte als Indikatoren vereinbart worden: 

bspw. beim Ziel der nachhaltigen Absicherung der Anzahl der Dokto

ratsstudierenden oder beim Ziel Didaktikkurse. Absolutwerte waren 

bspw. bei den Zielen Anzahl der genirderten Doktoratskollegs bzw. 
Anzahl der Vorlesungen im Internet vereinbart. (TZ 7) 

Bereich Studien - Leistungsvereinbarungen 

Da das BMWFW und die Univer ität Klagenfurt konkrete Vorha

ben und Maßnahmen zum Thema Betreuung relationen in die Leis

tungsvereinbarungen 2 013-2015 aufnahmen, setzten sie die dies

bezügliche Empfehlung des RH um. (TZ 8) 
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Bereich Personalentwicklung - Lei tungsvereinbarungen 

Die Universität für Bodenkultur Wien setzte die Empfehlung des 

RH,jedem Vorhaben der Leistungsvereinbarung durchgängig Krite

rien zur eindeutigen Beurteilung der Umsetzung zuzuordnen, teil

weise um. Die Vorhaben im Bereich der Personalentwicklung bzw. 

-struktur waren nicht durchgängig mit expliziten Kriterien zur ein

deutigen Beurteilung der Umsetzung hinterlegt. (TZ 9) 

Der RH stellte von niedrigem Niveau ausgehend bei den Zielwerten 

in den Bereichen Forschung, Studien und Personalentwicklung einen 

leicht positiven Trend fest. So lagen rd. 39 % der Zielwerte für das 

Jahr 2015 unter den Istwerten des Jahres 2012; im Vergleich dazu 

lagen von den Zielwerten des Jahres 2013 noch mehr als die Hälfte 

unter den Istwerten des Jahres 2012. Das BMWFW und die Univer

sität Klagenfurt setzten daher die Empfehlung des RH, in künfti

gen Leistungsvereinbarungen ambitioniertere Zielwerte zu verein

baren, teilweise um. (TZ 10) 

Der RH hatte dem BMWFW empfohlen, in zukünftigen Leistungs

vereinbarungen detailliertere und transparentere Maßnahmen im 

Falle der Nichterfüllung vorzusehen. Das BMWFW setzte die Emp

fehlung um, weil es entsprechende Maßnahmen bei Nichterfüllung 

der Leistungsvereinbarung mit der Univer ität für Bodenkultur Wien 

und der Universität Klagenfurt vorsah. (TZ 11) 

Das BMWFW nahm zwar im Bereich der Lehre konkrete interna

tionale Vergleiche in die Leistungsvereinbarungen 2013-2015 auf, 

aber im Bereich der Forschung fehlten internationale Vergleiche in 

den Leistungsvereinbarungen mit der Universität für Bodenkul

tur Wien und mit der Universität Klagenfurt. Es setzte daher die 

Empfehlung des RH, in der näch ten Leistungsvereinbarungspe

riode 2013-2015 verstärkt konkrete internationale Vergleiche in 

den Kernbereichen Forschung und Lehre (bspw. durch Benchmar

king, Peer Reviews) auf Ebene der wissenschaftlichen Organisati

On einheiten in den Leistungsvereinbarungen zu verankern, teil

weise um. rrz 12) 

Bund 2015/15 
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Der RH hatte der Universität für Bodenkultur Wien und der Univer

sität Klagenfurt empfohlen. die Zielvereinbarungen zwischen dem 

Universitätsrat und dem Rektor und Rektorat in Hinkunft rechtzei

tig vor Beginn des Geltungszeitraums der Zielvereinbarung periode 

abzuschließen. Die Universität für Bodenkultur Wien setzte die Emp

fehlung um. Die Zielvereinbarungen zwischen dem Universitätsrat 

und dem Rektor und Rektorat wurden im Jahr 2013 zeitnah nach 
Beginn des Geltungszeitraums der Zielvereinbarungen geschlossen; 

für 2014 und 2015 erfolgte dies jeweils im Dezember 2013 bzw. 
2014 und damit VOr Beginn des Geltungszeitraums. (TZ 13) 

Die Universität Klagenfurt setzte die Empfehlung des RH nicht um. 

Die Zielvereinbarungen zwischen dem Universitätsrat und dem Rek
tor und Rektorat wurden weiterhin verspätet. d.h. zwei Monate 

(2013) und sieben Monate (2014) nach Beginn des Geltungszeit

raums der Zielvereinbarungen abgeschlo en. Im Jahr 2015 war der 

Abschluss der Zielvereinbarungen zur Zeit der Gebarungsüberpru

fung noch offen. (TZ 13) 

Die Ziele in den Zielvereinbarungen zwischen dem Universitäts

rat und dem Rektor und Rektorat der Universität Klagenfurt waren 

exakt deliniert. mit zeitlichen Vorgaben versehen und - wO mög

lich - auch quantifiziert. Damit setzte sie die Empfehlung des RH. 

in den Zielvereinbarungen zwischen dem Universitätsrat und dem 

Rektorat Ziele stets exakt zu definieren und zu quantifizieren sowie 

durchgängig mit entsprechenden zeitlichen Vorgaben zu versehen. 

um. (TZ 14) 

Die Universität rur Bodenkultur Wien setzte die Empfehlung. die 

Zielerreichung der zwischen dem Universitätsrat und dem Rektor 

und Rektorat abge chlossenen Zielvereinbarungen in Zukunft durch 

EvaJuierungen lückenlo zu dokumentieren und die Zuerkennung 

von Prämien an den Zielerreichungsgrad zu binden. teilweise um. 

Sie hatte die Zuerkennung von Prämien an den Zielerreichungs

grad gebunden. es lagjedoch keine vollständige Dokumentation des 

Zielerreichungsgrads vor. (TZ 15) 

Abschluss der Zielvereinbarungen 

Die Universität für Bodenkultur Wien hatte zwar mit allen Orga

nisationseinheiten Zielvereinbarungen geschlossen. bspw. mit allen 

Departments bereits im Jänner 2013 (d.h. innerhalb eines Monats). 

der Abschluss der Zielvereinbarungen mit den Serviceeinrichtungen 

erfolgte aber bis zu acht Monate nach Unterfertigung der Leistungs-
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vereinbarung 2013-2015 und war daher nicht zeitnah. ie etzte 

daher die Empfehlung des RH, Zielvereinbarungen mit allen Orga

nisationseinheiten im Sinne der Wirksamkeit des Steuerungsinstru

ments möglichst zeitnah nach Unterzeichnung der Leistungsverein

barung abzuschließen, teilweise um. (TZ 16) 

Die Universität Klagenfurt ente die Empfehlung des RH, Zielver

einbarungen mit den Organisationseinheiten im inne der Wirk

samkeit des teuerungsinstruments künftig möglichst zeitnah nach 

Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung abzuschließen, nicht um. 

ie hatte nicht mit allen Organisationseinheiten Zielvereinbarungen 

geschlossen, zudem war der Abschluss der Zielvereinbarungen bis zu 

19 Monate nach Unterfertigung der Leistungsvereinbarung 2013-

20 15 und daher nicht zeitnah erfolgt. (TZ 16) 

Da die Universität Klagenfurt zwar die Vorhaben, nicht aber die 

Ziele der Leistungsvereinbarungen lückenlos auf die in Frage kom

menden Organisationseinheiten herunterbrach, sente sie die die -

bezügliche Empfehlung des RH teilweise um. (TZ 17) 

Der RH hatte empfohlen, die Zielvereinbarungen mit den Fakul
täten jedenfalls auch mit den für Forschung bzw. Lehre zuständi

gen Vizerektoren abzuschließen. Die Universität Klagenfurt sente 

die Empfehlung teilweise um. Die für Forschung bzw. Lehre zustän

digen Vizerektoren waren zwar in die Zielvereinbarungsgespräche 
einbezogen, die Zielvereinbarungen selbst wurden jedoch nur vom 

Rektor unterfertigt. (TZ 18) 

Die Universität flir Bodenkultur Wien schloss Zielvereinbarungen 

mit sämtlichen Organisationseinheiten ab und setzte daher die Emp

fehlung des RH um. (TZ 19) 

Der RH hatte der Universität flir Bodenkultur Wien empfohlen, im 

Hinblick auf die umfassende Bedeutung der Zielvereinbarungen sie 

künftig ausnahmslos nach den Bestimmungen der Geschäftsord

nung des Rektorats abzuschließen. Sie sente diese Empfehlung teil

weise um, indem sie zwar mit den wissenschaftlichen Organisati

onseinheiten die Zielvereinbarungen nach den Bestimmungen der 

Ge chäftsordnung abschloss: die Zielvereinbarungen mit den Ser

viceeinrichtungen unterzeichnete jedoch - nicht geschäftsordnungs

konform - nur das zuständige Rektoratsmitglied mit dem Leiter der 

Serviceeinrichtung. (TZ 20) 

Die Universität flir Bodenkultur Wien sente tandardisierte For

mulare zum Abschlu s der Ziel vereinbarungen mit den Organi a-

Bund ,015,15 
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tionseinheiten ein. Sie setzte die Empfehlung des RH, den Zielver

einbarungen mit den Organisationseinheiten den Charakter einer 

formellen Vereinbarung zu verleihen, daher um. (TZ 21) 

Lei tungsanreize in den Zie1vereinbarungen 

Die Empfehlung des RH. das kennzahlengesteuerte Leistungsanreiz

system wieder anzuwenden, setzte die Universität für Bodenkul

tur Wien um, weil sie die Ausschürtung eines leistungsabhängigen 

Budgetanteils in die Zie1vereinbarungen 2013-2015 analog dem 

Modell 2012 aufnahm und auch anwendete. (TZ 22) 

Die Universität Klagenfurt sah nur im Personalbudget Leistungs

anreize für die Einwerbung von bestimmten Drittmittelprojekten 

vor. Sie plante für die Leistungsvereinbarungsperiode 2016-2018 

die Zuweisung von Budgetanteilen an die Erreichung allgemeiner 

universitätsweiter Ziele zu binden und sie arbeitete an einem Kon

zept für Leistungsanreize. Sie setzte die Empfehlung des RH, in Hin

kunft als Leistungsanreiz die zur Unterstützung der Zielerreichung 

zur Verfügung stehenden Beträge zur Gänze an die Erreichung der 

Zielwerte zu binden, teilweise um. (TZ 23) 

Zielvereinbarungsbegleitgespräche 

Die Empfehlung des RH, jedenfalls die für die Forschung und Lehre 

zuständigen Vizerektoren in die Zielvereinbarungsbegleitgespräche 

mit den wissenschafllichen Organisationseinheiten im Hinblick auf 

die Breite der in diesen Gesprächen zu behandelnden Themen einzu

binden sowie die Protokolle der Gespräche von aUen Gesprächsteil

nehmern unterfertigen zu lassen, setzte die Universität für Boden

kultur Wien um. In den Zielvereinbarungsbegleitgesprächen mit den 

wissenschaft.lichen Organisationseinheiten waren die für die For

schung bzw. Lehre zuständigen Vizerektoren eingebunden. Die Pro

tokolle der Ge präche unterfertigten zudem sämtliche Gesprächs

teilnehmer. (TZ 24) 

Die Universität Klagenfurt setzte diese Empfehlung teilweise um, 

weil sie zwar Vorbereitungshandlungen setzte, Zielvereinbarungs

begleitgespräche in neuer Form jedoch erst für 2015 geplant waren. 

(TZ 24) 
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Lehrvolumen 

Das BMWFW ergänzte die das Lehrvolumen betretTende Kennzahl 
in der W issensbilanz-Verordnung um die Pcrsonalkatcgorien Pro
fes oren, assoziierte Profe soren, Dozenten sowie sonstige w issen
schaftl iche/künstlerische M itarbeiter. Es setzte daher die entspre
chende Empfehlung des RH um. (TZ 25) 

Einsatz des a llgemeinen Personals 

Der RH hatte empfohlen, in der B ildungsdokumentationsverord
nung Universitäten die Venvendungen fiir das a llgemeine Personal 
in Richtung universitätsspezifIscher Tätigkeit zu detaillieren. Das 
BMWFW setzte die Empfehlung teilweise um. Es vereinbarte mit 
den Universitäten, den Datenbestand im Zusammenhang mit der Bil
dungsdokumentationsverordnung Universitäten zu harmonisieren. 
Ferner plante das BMWFW in Abstimmung mit den Universitäten 
die Ausprägungen der Venvendungen fiir das allgemeine Personal 
von Universitäten in Richtung universitäts peziflscher Tätigkeit wei
ter zu detai l lieren. (TZ 26) 

Erfolgsquote 

Im BMWFW waren die Daten zur Berechnung der Studienabschluss
quote verFügbar, jedoch waren Auswertungsmöglichkeiten auf Stu
dienfeldebene (Curricula) noch nicht standardisiert vorhanden. 
Es setzte daher die Empfehlung des RH, die Kennzahl betretTend 
Erfolgsquoten auf Ebene der Curricula fiir Monitoringaufgaben des 
BMWFW vermgbar zu halten lind fiir seine Steuerungsmöglich
keiten zu nutzen, teilweise um. (TZ 27) 

Monitoring 

Die Universität mr Bodenkultur Wien setzte die Empfehlung des 
RH, die Weiterentwicklung de universitätsinternen Benchmarking 
w ieder aufzunehmen, um, weil sie das universitätsinterne Bench
marking weiterentwickelt hatte und seit 2012 das Leistungsanreiz
system wieder anwendete. (TZ 28) 

Bund 2015/15 
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Lei stu ngsverei n ba ru ngen; 

Follow-up-Überprüfung 

Kenndaten zu den Leistungsvereinbarungen, Follow-up-Überprüfung 

lechbgrundL.gen Universitalsllesetz 2002 - UG, BGBI. [ Nr. 120/2002 i.d.g.F. 

2010-2012 2013-2015 

Fiktive 

Grund· formel- Globol· Grund-
Hochschul-

Globol· 
Fln�nzierung durch I ... WFW 

budget + budget - budget budget + 
"um-

budget 
Struktur-
mittel -

in Mio. EUR 

Universität für Bodenkultur 
228,02 55,77 283.79 303,50 19,00 322,50 

Wien 

UniversiUit I(l�genrurt 113.60 28,09 141,69 151,92 B,OO 159,92 

Summe der 19 restlichen 
4.844,10 1.238,54 6.082.64 6.586,98 341,50 6.928.48 

Universitäten 

bei Abschluss der leistungs-
vereinborungen 2013-2015 
noch nicht aufgeteilte 81,50 81,50 

Hochschulraum-Strukturmittet 
(Spenden und Kooperationen) 

S-SI '11' I, .. 5.111,71 1.RJ..41 UOI,U 7.842,40 450,00 7MJ.4O 

Zuütztiche Positionen: 

Klinischer Mehraufwand 611,40 611,40 

Hochschulraumbeschaffung 136,60 37,83 

Bezugserhöhungen 
63,49 26,79 (teilweise Schätzungen) 

Generalsanierungen. 
Bauvorhaben, 411,05 326,46 

KonSOlidierungsbeitrag 

Einbehalt gemäß § 12 (5) UG 132,20 89,86 

Medizinische fakultät Linz 7.58 

Universität fOr Weiterbildung 
25,30 22,45 Krems 

".'II"1s .. ..... (lVA) 7 ..... " UI4,77 

Verinde· 
Studierende (JeweUs WS) 2010 2011 2012 2013 2014 rung 

2010-2014 

Anzahl in" 

Universität für Bodenkultur 
9.956 10.484 

Wien 
11.389 11.776 12.309 23.6 

Universität Klagenfurt 9.987 9.988 10.891 10.650 10.394 4.1 

Summe der 20 restlichen 
264.142 271.849 277.075 276.101 281.397 6,5 UniversiUten 

s-ns I ..... lII.Jn ztI.J55 -.s27 ... sao 7.0 

Rundungsdlffeuenzen möglich 

Quellen: BMWFW, uni:d.ta 
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1 Der RH überprüfte im Februar 2015 die Umsetzung von EmpFehlungen, 

die er bei einer vorangegangenen Gebarungsüberprüfung zu den Leis

tungsvereinbarungen zwischen dem BMWFW und Universitäten im 

Bereich des BMWFW. an der Universität rur Bodenkultur Wien und 

an der Universität KlagenFun abgegeben hatte. 

Der in der Reihe Bund 2012/11 veröFFentlichte Bericht _Leistungsver

einbarungen- wird in der Folge als Vorbericht bezeichnet. 

Weiters hatte der RH zur Verstärkung der Wirkung seiner EmpFeh

lungen im Jahr 2013 deren Umsetzungsstand bei den überprüften Stei

len nachgeFragt. Das Ergebnis dieses NachfrageverFahrens veröFFent

lichte er in seinem Bericht Reihe Bund 20D/1 J. 

Zu dem im Mai 2015 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen die 

Universität für Bodenkultur Wien und die Universität Klagenfun im 

Juni 2015 sowie das BMWFW im Juli 2015 Stellung. Der RH erstat

tete seine Gegenäußerungen im Oktober 2015. 

2.1 ( I )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 5) dem BMWFW empfohlen, 

den Kosten der Leistungserbringung (wie bspw. den Kosten eines Stu

dienplatzes, rur ein Studium, rur einen Ab olventen) beim Abschluss 

künftiger Leistungsvereinbarungen einen höheren Stellenwen einzu

räumen. Dies deshalb, weil bei der Ermittlung des Grundbudgets als 

Teil des Globalbudgets der universitären Finanzierung die Kosten der 

Leistungserbringung durch die Universitäten weiterhin nahezu keine 

Rolle gespielt hanen.1 

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das BMWFW mitgeteilt, dass der Emp

fehlung des RH mit der EinfUhrung der kapazitätsorientienen, studie

rendenbezogenen Universitätsfmanzierung durch die Novelle des Uni

versitätsgesetzes 2002 (UG), BGB!. I Nr. 52/201 J. Rechnung getragen 

worden sei. Die Finanzierung der universitären Lehre werde sich künf

tig an der Anzahl der von den Universitäten angebotenen und betreuten 

Studienplätze orientieren, wobei Studienplätze ähnlicher Ausrichtung 

und Ausstattungsnotwendigkeit zu Fächergruppen zusammengefasst 

werden. 

1 sithe- auch R.I-B�richl Re:ihe: Bund 2009/2 RUnivr"l"5ilälSCOnirolling" 

Bund 201 5/ 1 5  
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Leistungsvereinbarungen; 
Follow-up-Überprü(ung 

Ein erster Schritt sei bereits durch die Hochschulraum-Strukturmittel
verordnung, BGB!. 11 Nr. 292/2012, gesetzt worden. Diese sehe u.a. vor, 
dass die Anzahl der prüfungsaktiven und nach Fächergruppen gewich
teten ordentlichen Srudien die zentrale Maßeinheit flir die Bemessung 
der Hochschulraum-Strukturmillei sei und ein Teil dieser Mittel nach 
der Anzahl der Absolventen dieser Studien bemessen werde (60 % flir 
prüfungsaktiv betriebene ordentliche Studien und 10 % flir Absol
venten ordentlicher Studien der in der jeweiligen leistungsvereinba
rungsperiode zur Verfügung stehenden Hochschulraum-StrukturmitteI). 

Die weitere Implementierung der kapazitätsorientieren, studierenden
bezogenen UniversitäLSfinanzierung solle in Etappen erfolgen; der 
Vollausbau sei flir die Jahre 201 9-2021 geplant. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass der Gesetzgeber mit der UG
Novelle 2013, BGB!. I Nr. 52/2013, die Implementierung der kapazitäLS
orientierten, studierendenbezogenen Universitätsfmanzierung vorsah. 
Allerdings wären die entsprechenden Paragraphen zur UniversitätsfI
nanzierung (§ 1 2) und zur leistungsvereinbarung (§ 1 3) unter Berück
sichtigung der die Implementierung der kapazitätsorientierten, studie
rendenbezogenen Universitätsfmanzierung (§§ 14a bis 1 4g) regelnden 
Paragraphen bis spätesten 3 1 .  März 2014 zu ändern gewesen. Andern
falls war normiert, dass diese Paragraphen wieder außer Kraft t reten 
sollten. Da der Gesetzgeber bis zu diesem Zeitpunkt keine enLSpre
chende Änderung der §§ 1 2  und 13 vornahm, trat der entsprechende 
Gesetzesabschnitt im UG mit Ende März 201 4 außer Kraft. 

Außerdem setzte das BMWFW zur Umsetzung der Empfehlung des RH 
folgende weitere Schritte: 

In der Leistungsvereinbarungsperiode 2013-20 1 5  hatte das BMWFW 
die insgesamt 450 Mio. EUR an Hochschulraum-Strukturmitteln ent
sprechend den Kriterien der Hochschulraum-Strukturmittelverordnung 
bei den Universitäten eingesetzt. 

Für die Leistungsvereinbarungsperiode 201 6-2018 plante das BMWFW 
zur U msetzung der Empfehlung des RH folgende Maßnahmen: 

- eine Aufstockung und WeiterentwickJung der Hochschulraum
Strukturmittel in Richtung StudienplatzfInanzierung; 

- eine Weiterentwicklung des grundlegenden KonzepLS der .kapazitäts
oriemienen, studierenden bezogenen UniversitäLSrmanzierung" - in 
Abhängigkeit von der Entwicklung des rechtlichen Rahmens. Dies soll 
durch eine FesUegung von Plätzen flir Studienanfanger, in Verbin-
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dung mit Auswahl- bzw. Aurnahmeverfahren erfolgen. Dabei sollen 
die Maßnahmen mit einer Verbesserung der Betreuungsrelationen, 
unter Berücksichtigung von Bedarfsaspekten und Prortlbildung der 
Universitäten in den betrofTenen Studienreldem korrelieren. 

2.2 Das BMWFW setzte die Emprehlung des RH teilweise um, weil es 
Schriue in Richtung einer kapazitälSorientienen, studierendenbe
zogenen Universitätsrmanzierung in den Leistungsvereinbarungen 
2013-2015 (Miuelzuteilung gemäß Hochschulraum-StruklUrrniltel
verordnung) setzte. Weitere Maßnahmen waren rur die Leistungsver
einbarungen 2016-2018 vorgesehen (bspw. Festlegung von Plätzen ftir 
Studirnanfanger in Verbindung mit Auswahl- bzw. Aurnahmeverfah
ren. Verbesserung der Betreuungsrelationen). 

Der RH hielt daher seine Emprehlung aurrecht und emprahl dem 
BMWFW, den Kosten der Leistungserbringung (wie bspw. den Kosten 
eines Studienplatzes, rur ein Studium, für einen Absolventen) beim 
Abschluss künftiger Leistungsvereinbarungen den ent prechenden Stel
lenwen einzuräumen. 

2.3 Laut tellungnahme des BMWFW sei die Umstellung der Ulliversitäts

finm,zierU/'g auJ eine _Studiell platzfillanzierung- kurzJristig lIicht mög

lich, weil ein solcher System wechsel nur mit eiller Verbesserung der 

Betreuu"gsrelatio"elt sill/woll ultd dahrr mit brt,äcl,tlicl,e" Melrrkos

tell verbundeIl sei, die in drr gegenwärtigen ge amtwinschajllichell 

Lage nicht leistbar seieIl. 

In der kommenden Lei tu"gsvereillbanmg periode 2016-2018 werde im 

Rahme" der Hochscltulraum-Strukrurmitlel den Kosten der Leistungs

erbringu"g durch Jolgrnde Maßnahmen mehr StellCllwert eingeräumt: 

- AuJstockung der Hochscltul,aum- truRlurmillel vo" 450 Mio. EUR 

auJ 750 Mio. EUR. 

- Wichtigster Indikator fir die Vergabe der Hochschulraum- truk

turmillrl seir" wir bei ri"er _Srudienplatzjilta"zierung" dir prü

Ju"gsaktiven Studie,t. 

- Im Bereich der Forschullgsfina"zierung seielt WissenstransJer u"d 

DoklOralldenausbildulIg wiclttige /"dikatore". 

Im Übrigen ollten die fir die Vergleichbarkeit der u"i,'ersitärell Leis

tUIIge" verfogbaren Date" auch lIIit Hilfe der ill Vorbereitung befind

lichen eiltlteitlichen Standards fir die universitäre Kosten- ulld Leis

tungsrecllllung optimiert werdell. 

Bund 2 0 1 5/ 1 5  
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Bund 20 1 5/ 1 5  

Lei stu ng sve rei n ba ru nge n; 
Follow-up-Überprüfung 

2.4 Der RH sah in den angeflihnen Maßnahmen des BMWFW erste Schritte. 
die in Richtung einer studierendenbezogenen UniversitätsfInanzierung 
weiter foreien werden sollten. 

3.1 ( I )  Der RH hatte in seinem Vorbericht rrz 6) dem BMWFW empfohlen, 
für die nächste Leistungsvereinbarungsperiode 2013-20 1 5  das Finan
zierungsmodell des Formelbudgets - unter Beibehaltung des Wettbe
werbscharakters - neu zu gestalten. Die fInanziellen Auswirkungen 
von Indikatorveränderungen waren flir  die jeweilige Universität wegen 
des komplexen Berechnungsmodell kaum vorhersehbar gewesen. 

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das BMWFW mitgeteilt, dass durch 
die Einflihrung der Hoch chulraum-Strukturmittel2 der Empfehlung 
des RH Rechnung getragen worden sei. Die Aufteilung dieser Mittel 
auf die einzelnen Universitäten erfolge anhand von qualitäts-, quan
titäts- und leistungsbezogenen Indikatoren und sei in der Hochschul
raum-Strukturmittelverordnung näher geregelt. 

(3) Das BMWFW setzte zur Umsetzung der Empfehlung des RH fol 
gende Schritte: 

- Da bisherige Formelbudget wurde durch die Hochschulraum-Struk
turmiltel ersetzt. Die Bemessung dieser Mittel war transparenter 
gestaltet und weniger komplex. 

- Die Hochschulraum-Strukturmittelverordnung sah vor, die Höhe 
der Hochschulraum-Strukturmittel nach der Anzahl der prüfungs
akt iven und nach Fächergruppen gewichteten ordentlichen Studien 
(60 '!b), nach der Anzahl der Absolventen dieser Studien ( 10 '!b), nach 
dem Wissenstransfer ( 14  '!b) sowie nach privaten Spenden (2 '!b) und 
damit indikatorgebunden zu bemessen. Der Teilbetrag flir Koope
rationen ( 1 4  '!b) wurde mittels Ausschreibungsverfahren vergeben .  

Die Universität rur Bodenkultur Wien erhielt bspw. im Jahr 2013 aus den 
Hochschulraum-Strukturmitteln indikatorgebunden rd. 6,74 Mio. EUR 
bzw. im Jahr 2014 rd. 7.09 Mio. EUR und weiters im Zuge der 
Koopcrationsausschreibung flir die Leistungsvercinbarungsperiode 
20 1 3-20 1 5  rd. 4,28 Mio. EUR. 

Die Universität Klagenfun erhielt bspw. im Jahr 2013 au den Hoch
schulraum-Strukturmitteln indikatorgebunden rd. 2,74 Mio. EUR bzw. 
im Jahr 2014 rd. 2,67 Mio. EUR und weiters im Zuge der Kooperati
I 8G81. I. Nr. 3512012 INov.t .. des UGI. 8G81. 11 Nr. 29212012 Illochschutrnum-Struk-

turm itt�lv('rordnu ng} 
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on au schreibung rur die Leisrungsvereinbarung periode 201 J-2015 
rd. 1 ,44 Mio. EUR. 

3.2 Das BMWFW setzte die Empfehlung des RH um, weil durch die Ein
ruhrung der Hochschulraum-Struktunnittel das Finanzienlllgsmodcll 
des Formelbudgets unter Beibehaltung des Wenbewerbs zwischen den 
Universitäten abgelöst wurde. 

4.1 (I) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ IJ) dem BMWFW empfoh
len, die vom Bundesminister vorläufIg einbehaltenen Mittel als echte 
Reserve zu behandeln und nicht bereits am Beginn der dreijährigen 
Leistungsvereinbarungsperiode zu verplanen. Das BMWFW halle die 
rur besondere Finanzierungserfordemisse einbehaltenen Mittel der 
Leisrungsvereinbarungsperiode 2010-201 2  noch früher und in einem 
noch höheren Ausmaß vergeben bzw. verplant als in der Leistungs
vereinba rungsperiode 2007 -2009. 

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das BMWFW mitgeteilt, dass der 
Empfehlung des RH Rechnung getragen werde, indem die gemäß 
§ 1 2  Abs. 5 UG vorläuftg einbehaltenen Millel als Reserve rur Not
ralle sowie rur künftige Finanzierungserfordernisse eingeplant und 
verwendet werden. 

(J) Der RH stellte nunmehr fest. dass die einbehaltenen Millel der Leis
tungsvereinbarungsperiode 201 J-2015 104,64 Mio. EUR) betrugen. Im 
März 201 J waren davon bereits rd. 88,42 Mio. EUR oder knapp 84.5 'lb 

der Mittel zugesagt oder rur Zusagen vorgemerkt. Unter anderem waren 
für die Finanzierung des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung 66 Mio. EUR - oder rd. GJ, I 'lb der einbehaltenen Millel -
vorgesehen. Im März 20lJ waren somit nur mehr rd. 1 6,22 Mio. EUR 
oder rd. 15,5 'lb der einbehaltenen Minel frei verfügbar. 

I m  Jänner 2015 waren von den einbehaltenen Mitteln in Höhe von 
89.86 Mio. EUR rd. 88,J6 Mio. EUR ausgegeben (20 1 J  und 201 4), 
zugesagt oder für Zusagen vorgemerkt. Im Jänner 2015  waren somit 
rd. 1,50 Mio. EUR oder rd. 1,7 % der einbehaltenen Minel frei verfugbar. 

4.2 Das BMWFW selZte die Empfehlung des RH teilweise um, weil im 
März 201 J rd. 1 5,5 % der einbehal!enen Mittel als Reserve zur Verfü
gung standen; das war eine leichte Verbesserung im Vergleich zur Vor
periode. Der RH hielt seine Empfehlung daher aufrecht, einbehaltene 

1 LaUI Milleilung drs BMWI;W wurde aufgrund der 2014 vrrfilgten allgt'meinen Ein

sparungsvorgaben der ursprilnglirh geplante Einbthah in d('n Jahrt'n 2014 und 201 S 
umjt'WeUs 7.39 Mio. EUR aur89.86 Mio. EUR mluzir-n. 

Bund 2015/15  
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Mittel als echte Reserven zu behandeln und nicht bereits am Beginn 
der Laufzeit der Leistungsvereinbarungsperiode in hohem Ausmaß zu 
verplanen. 

4.3 Laut Stellungnahme des BMWFW stimme es mit dem RH überein, dass 

die gemäB § } 2 Abs. 5 UG vorläl/fig einbehaltenen Mittel als echte 

Reserven behandelt ,md /licht bereits am Begi"/1 der Leistutlgsverein

banmgsperiode in hohem A I/smaß verplant werde" sollter,. 

4.4 Der RH bestärkte das BMWFW darin, entsprechend seiner Stellung
nahme in der Leistungsvereinbarungsperiode 20 1 6-20 18 vorzugehen, 
weil eine frühzeitige Vergabe bzw. Verplanung der einbehaltenen Mit
tel den Handlungsspielraum zur Ergänzung bzw. weiteren Ausgestal
tung der Leistungsvereinbarungen während der Leistungsvereinba
rungsperiode stark einschränkte. 

5.1 ( I )  Ocr RH hatte in sei nem Vorbericht (TZ 1 5) dem BMWFW empfohlen, 
der Ausgestaltung bzw. Vereinheitlichung der Kosten- und Leistungs
rechnungen an den Universitäten im Zuge der Verhandlungen zur Leis
tungsvereinbarung 20 1 3-20 1 5  bzw. in diesen besonderes Augenmerk 
zu schenken. Insbe ondere sollte das BMWFW Vorgaben für eine öster
reichweit einheitliche Kosten- und Leistungsrechnung an den Univer
siläten erstellen, um die Vergleichbarkeit VOn Leistungen unterschied
licher Universitäten (wie bspw. die Kosten eines Studienplatzes) zu 
ermöglichen. 

(2) Das BMWFW hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass in Vorbe
reitung von einheitlichen Standards ftir die Kosten- und Leistungsrech
nung gemeinsam mit einem Institut ein Projekt durchgeftihrt werde, 
mit welchem die Grundlagen ftir die geplante Verordnung geschaf
fen werden solle. 

Weiters hatte das BMWFW mitgeteilt, dass es den Ist-Stand der an 
den Universitäten be tehenden Kosten- und Leistungsrechnungssys
teme erhoben habe. 

(3)  Der RH stellte nunmehr fest, dass die UG-Novelle im Jahr 20 1 3  
die Bestimmung bezüglich der Kosten- und Leistungsrechnung an 
den Universitäten dahingehend ergänzte, dass nunmehr das BMWFW 
nach Anhörung der Universitäten im Einvernehmen mit dem Bundes
minister ftir Finanzen durch Verordnung einheitliche Standards ftir die 
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Kosten- und Leistungsrechnungssysteme der Universitäten sicherw

steIlen hat (§ 1 6  Abs. 2a UG) 4 

Zur Vorbereilung einer entsprechenden Kostcn- und Leistungsrech

nungs-Verordnung (KLR-Va) verpnichteten sich die Universitäten in 

der Leistungsvereinbarungsperiode 201 3-2015 zur Teilnahme an einem 

Projekt. das als ersten Schritt für die Gestaltung der künftigen KLR

va eine Erhebung der aktuell in Verwendung befindlichen Kosten

und Leistungsrechnungssysteme zum Ziel hatte. Das Ergebnis dieser 

Studie lag im November 201 3  vor und diente als Grundlage rur die 

Gestaltung des Verordnungsentwurfs. 

Das BMWFW trieb die Vorarbeiten für die KLR-Va in einer intermi

nisteriellen Arbeirsgruppe von BMF und BMWFW voran. Laut Zeit

plan werde die Erstellung eines Verordnungsentwurfs bis Ende 201 5  
angestrebt. 

5.2 Das BMWFW setzte die Empfehlung des RH teilweise um. weil es 

entsprechende Bestimmungen in die Leistungsvereinbarungen 201 3-
2015 aufgenommen hane. Eine Verordnung. mit welcher Vorgaben 

für eine österreichweit einheitliche Kosten- und Leistungsrechnung 

an den Universitäten festgelegt werden. befand sich im Entwurfssta

dium. Die Universität für Bodenkultur Wien bzw. die Universität Kla

genfun hielten in den Leistungsvercinbarungen 201 3-201 5  fest. an 

einem Projekt mitzuwirken. das zum Ziel hat. einheitliche Standards 

für die Kosten- und Leistungsrechnung an den Universitäten zu ent

wickeln. 

Der RH hielt an seiner Empfehlung an das BMWFW betreffend die 

Vorgaben rur eine östcrreichweit einheiliiche Kosten- und Leistungs

rechnung an den Universitäten fest, um die Vergleichbarkeit von Leis

tungen zwischen den Universitäten (wie bspw. die Kosten eines Sru

dienplatzes) zu ermöglichen. In diesem Sinne wären die Arbeiten für 

die KLR-VO zügig abzuschließen. 

5.3 Laur Sreilullgllahme des BMWFW würde'l die Vorbereitullgell eiller 

KLR-va Jiir Vlliversiräten, welche gemäß § } 6 Abs. 20 VG eillheit

liehe Sralldards vorsehen, vo ra IIScll reiten. Nachdem das BMWFW ein 

inhalr/iches Grundkollzcpr der Verordnung ersrellr habe, werde derzeir 

in einer Arbeirsgruppe mir dem BMF all deli Derai/regelungen (erwo 

zu verwe'ldelllle Vmlageverfahren for die Gemeinkosren, Mi'ldesrglie

derung der Kosrcnrräger, Zeirerfassungsmodolirären erc.) gearbeirer. 

• 8GBI. I Nr. 52/2013 

Bund 20 1 5/ 1 5  
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Entwicklungspläne 

6.1 ( I )  Der RH hatte in seinem Vorbericht rrz 26} der Universität Kla

genfun empfohlen, auf Grundlage eines durchgefühnen Slrategiepro

ze es im nächsten Enrwicklungsplan das Forschungsprof,l der Uni

versität geschärft darzustellen und darin eine gesamthafte Strategie 

deutlich werden zu lassen. Im Emwicklungsplan der Universität Kla

genfun waren im Gegen atz zujencm der Universität für Bodenkultur 

Wien die Strategien im Bereich Forschung zu wenig klar und gesamt

haft hervorgetreten. 

(2) Im Nachfrageverfahren hatte die Universität KJagenfun mitgeteilt, 

dass eine Schärfung des Forschungsprof,ls und der allgemeinen Ziel
setzungen in der Forschung owohl im Entwicklungsplan als auch in 

der Leislungsvereinbarung 201 3-2015 ausdrücklich veranken seien. 

(J) Der RH stellte nunmehr fest, dass die Universität Klagenfun in ihrem 

Emwicklungsplan 201 3-201 5 ihr Forschungsprof,l geschärft dargestellt 

und eine gesamthafte Strategie veranken hatte. Der Emwicklungsplan 

enthielt nunmehr Ziele (bspw. internationale Perspektiven für die For

chungsleisrungen, Kooperationen mit anderen Wissenschaftlern), For

chungsschwerpunkte und eine diesbezügliche Prof,lbildung (bspw. 

exzelleme und fakultälSSpezif,sche Forschungsleistungen, fakultäts-

übergreifende inter- und transdisziplinäre Forschungsthemen) sowie 

Maßnahmen (bspw. Förderung exzellenter und fach- und fakultäts

spezifIscher Forschungsleistungen, Veniefung fakultätsübergreifen

der inter- und transdisziplinärer Forschungsthemen. Nachwuch fOr

derung) für die Forschung. 

In der Leistungsvereinbarungsperiode 201 3-20 1 5  sah die Universi

tät Klagenfun drei Bereiche für die Prof,lbildung in der Forschung 

vor (Prof,lbildung durch herausragende fach peziflsche Forschungs

lcislUngen, interfakultäre Vernetzung in imer- und Iransdiszipli

nären Forschungsthemen und Forschung in universität übergreifen

den Netzwerken). Diese akzentuiene die Universität Klagenfun auch 

im Emwicklungsplan 20 1 6-2018  (bspw. Einrichtung eines weiteren 

Doktorat - und Wissenschaftskollegs, Einrichtung eines Labors für 

Verhaltensforschung, Stärkung der Zusammenarbeit in europäischen 

Netzwerken). 
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6.2 Die Universität Klagenfurt setzte die Empfehlung des RH um. indem 
sie in ihren Entwicklungsplänen 201 3-20 15  sowie 201 6-20 1 6  ihr For
schungsprofil geschärft darstellte und eine gesamthafte Strategie ver
ankerte. 

Leistungsverei nba rungen 

7.1 ( I )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 27) der Universität rur 
Bodenkultur Wien empfohlen, im Sinne der Verständlichkeit und inter
universitären Vergleichbarkeit der Indikatoren in den Leistungsver
einbarungen künftig deren Steigerung stall in Prozenten in absoluten 
Werten anzugeben. Die Universität rur Bodenkultur Wien nahm in die 
Leistungsvereinbarungen - im Unterschied zur Universität Klagenfurt 
- großteils nur relative Kenngrößen auf. 

(2) Im Nachfrageverfahren hatle die Universität für Bodenkultur Wien 
mitgeteilt, dass sie, soweit wie möglich, absolute Werte der Indika
toren in die Leistungsvereinbarungen 201 3-201 5  aufgenommen habe. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass in der Leistungsvereinbarung 
201 3-20 15  in den Bereichen Forschung bzw. Studien/Lehre (Lehr- und 
Lemorganisation) teilweise weiterhin Prozentwerte al Indikatoren ver
einbart worden waren. Beispielsweise beim Ziel der nachhaltigen Absi
cherung der Anzahl der Doktoratsstudierenden (Ausgangswert 201 1 :  
269, Ziel wert 201 3-2015: 100 %) oder beim Ziel Didaktikkurse (Aus
gangswert 201 1 :  52, Zielwert 201 3-2015 :  105 % - 1 20 %). Absolut
werte waren bspw. bei den Zielen Anzahl der gefOrderten Doktorats
kol legs (Ausgangswert 201 1 :  drei, Ziel werte 201 3  und 201 4  drei bzw. 
2015 vier) bzw. Anzahl der Vorlesungen im Internet (Ausgangswert 
201 1 :  1 5, Zielwert 201 3 :  20, 201 4 :  30, 2015 :  40) vereinbart. 

7.2 Die Universität für Bodenkultur Wien setzte die Empfehlung des RH 

teilweise um, weil sie mehrheitlich Absolutwerte. aber doch auch wei
terhin teilweise relative Kenngrößen als Zielwerte in der Leistungsver
einbarung 201 3-20 15  vorsah. Der RH hielt daher seine Empfehlung, 
in den Leistungsvereinbarungen künftig stall einer Steigerungsrate in 
Prozenten absolute Werte anzugeben, aufrecht. 

7.3 Laut Stellullg"ahme des 8MWFW sei diese Empfehlu"g bereits i" der 

ill Verha"dlullg stche"de" Lcisru"gsvereillbarullg 201 6-20 1 8  mir der 

Ulli/leTsität flir 80dcIlkuitur Wiell vollställdig umgesetzt worde". 

Bund 2015/ 1 5  
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8.1 ( 1 1  Der R H  hatte i n  seinem Vorbericht (TZ 301 dem BMWFW und der 
Universität KJagenfurt empfohlen, das Thema Betreuungsrelationen in 
zukünftige Leistungsvereinbarungen explizit aufzunehmen, weil sich 
in den Leistungsvereinbarungen 2010-201 2  keine direkten Maßnah
men zur Verbesserung der ungünstigen Betreuungsrelationen in den 
Massenfachern (Psychologie und Wirtschaftswissenschaftenl - wie im 
Entwicklungsplan angesprochen - gefunden hatten. 

(2) Das Nachfrageverfahren ergab Folgendes: 

(a) Das BMWFW hatte mitgeteilt, dass i m  Zuge der Etabl ierung von 
Zugangsregelungen in besonders stark nachgefragten Studien (i.V.m. 
einer Adaption der Studieneingangs- und Orientierungsphase) daru
ber hinaus Sondermittel zur unmittelbaren Verbesserung der Betreu
u ngsrelationen (_Qualitätspaket Lehre") bereitgestellt worden seien. 

Die Universität Klagenfurt habe aufgrund der Ergebnisse der ersten Ver
handlungsrunde zur Leistungsvereinbarung 201 3-201 5 am 24. Okto
ber 201 2 einen überarbeiteten Entwurf vorgelegt, worin beim Vorhaben 
"Sanierung der Betreuungsrelationen" eine Präzisierung der Meilen
steine vorgenommen wurde. 

In die Leistungsvereinbarung 20 1 3-20 1 5  zwischen dem BMWFW und 
der Universität KJagenfurt seien unter Vorhaben zur Lehr- und Lernor
ganisation die _Sanierung der Betreuungsrelationen" sowie das "Qua
litätspaket Lehre" aufgenommen worden. 

(bi Oie Universität KJagenfurt teilte daruber hinaus mit, dass b pw. die 
Ausschreibung neuer Professuren und die neuen Zugangsregelungen 
bereits zu relevanten Verbesserungen geftihrt hätten. 

(3) Der RH stellte nunmehr Fe t, dass das BMWFW und die Universi
tät KJagenfurt in die Leistungsvereinbarung 201 3-201 5 konkrete Vor
haben und Maßnahmen zum Thema Betreuungsrelationen (Sanierung 
der BelTeuungsrelation, Qualitätspaket Lehrel aufuahmen. 

Die Universität Klagenfurt erhielt im Rahmen des .Qualitätspakets 
Lehre" ftlnf ProfessorensteIlen Zur Verbesserung der Betreuungsrela
tion in den stark nachgefragten Studienfeldern. 

Trotz im Wesenllichen konstant gehaltener Studienplatzzahl kam es 
im überprüften Zeitraum zu einer deuLlichen Senkung der jährlichen 
Anfangerzahl. In der ersten Ergänzung der Leistungsvereinbarung 
201 3-201 5 (Umsetzung des § 1 4h UGI wurden teils Studienplatzzahlen 
verändert, näml ich ftir das Bachelorstudium .Wirtschaft und Recht" 
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gesenkt und für das Bachelorstudium .lnformationsmanagement· in 
etwas geringerem Ausmaß erhöht. 

8.2 Das BMWFW und die Universität Klagenfurt setzten die Empfehlung 
des RH um, weil sie konkrete Vorhaben und Maßnahmen zum Thema 
Betreuungsrelationen in die Leistungsvereinbarungen 201 3-201 5 auf
nahmen. 

9.1 ( 1 )  Der RH hatte in seinem Vorbericht erz 33) der Universität für 
Bodenkultur Wien empfohlen, jedem Vorhaben der Leistungsverein
barung durchgängig Kriterien zur eindeutigen Beurteilung der Umset
zung zuzuordnen. Insbesondere im Bereich der PersonaJentwickJung 
war dies nicht durchgängig gegeben.  

(2) Die Universität rur Bodenkultur Wien hatte im Nachfrageverfahren 
mitgeteilt, dass in der Leistungsvereinbarung 201 3-201 5 klare Meilen
steine und zu erreichende Ziele definiert worden seien. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass in  der Leistungsvereinbarung 
201 3-20 1 5  für die Universität für Bodenkuhur Wien den Vorhaben 
der Leistungsvereinbarung im Bereich der Personalentwicklung bzw. 
-struktur nicht durchgängig explizite Kriterien zur eindeutigen Beur
teilung der Umsetzung zugeordnet waren. Lediglich bei zwei von acht 
Vorhaben war die Erreichung der Vorhaben konkret defmiert. Beim 
Vorhaben .Personalmobilität· waren keine Kriterien zur Beurteilung 
der Umsetzung vorgesehen. Vergleichsweise enthielten 1 3  von den 1 4  
Vorhaben zur Lehr- und Lemorganisation (Bereich Studien) Kriterien. 

9.2 Die Universität für Bodenkultur Wien eme die Empfehlung des RH 
teilweise um, weil die Vorhaben im Bereich der Personalentwicklung 
bzw. -struktur nicht durchgängig mit expliziten Kriterien zur eindeu
tigen Beurteilung der Umsetzung hinterlegt waren. Der RH verblieb 
bei seiner Empfehlung, jedem Vorhaben der Leistungsvereinbarung 
durchgängig Kriterien zur eindeutigen Beurteilung des Umsetzungs
stands der Vorhaben zuzuordnen. 

9.3 ( I )  Laut Slelilmgnaillne der UniversitälJür Bodenkulrur Wien sli",,,,e 

es zwar. dass nichl in allen Fällen explizit eigene Krilerien a ngeJühn 

wordell seien. Allerdings bein/lOlte die Beschreibung der geplanten 

PUllkle Jür alle Vorhaben klare und gut überpriifbare Ziele. Damit sei 

eine Nachvollziehbarkeit, ob diese Ziele erreicht wurden, allein schall 

aufgrulld der jährlich ZII bericJuenden Status",eldullgen auch olllle wei

tere Eillzelkriterien sinllllOlI machbar. Eine zusätzliche Hereinnahme 

Bund 201 5/ 1 5  
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von Kriterien bringe daher in diesen Fällen wenig bis keinen Mehrwert 

für eine Überprüfung der Umsetzung. 

(2) Laut tellungna/rme des BMWFW werde es bei der in Ver/rand

Jung stehenden Leisrungsvereinbarung 20 / 6-20/8 mit der Univer ität 

für Bodenkultur Wien festscIrreiben. dass jedem Vor/raben durchgän

gig eindeutige Kriterien zur BeurteilU/rg des Umsetzungsstands zuzu

ordnen sind. 

9.4 Der RH entgegnete der Universität rur Bodenkultur Wien. dass erst 
durch die durchgängige Zuordnung von Kriterien der Um etzungs
stand jedes Vorhabens der Leistungsvereinbarung eindeutig beuneilt 
werden kann. Er verblieb daher bei seiner Empfehlung. 

10. 1 ( I )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 35) dem BMWFW und 
der Universität Klagenfun empfohlen. in künftigen Leistungsverein
barungen ambitionienere Zielwene zu vereinbaren; dabei sollte die 
Dynamik der Entwicklung der Istwene miteinbezogen werden. An 
der Universität Klagenfun lagen - im Gegen atz zur Universität rur 
Bodenkultur Wien - fast die Häl fte der Zielwene der Jahre 2010 bi 
201 2  unter den bereits im Jahr 2009 erreichten Wenen. 

(2) Das Nachfrageverfahren ergab Folgendes: 

(a) Das BMWFW hane im Nachfrageverfahren mitgeteilt. dass es grund
sätzlich in der neu erstellten Muster-Leistungsvereinbarung und dem 
Arbeitsbehelf den Wunsch nach möglichst ambitionienen und opera
tionalisierbaren Vorhaben sowie Zielen deponien habe. 

Die Universität Klagenfun habe aufgrund der Ergebnisse der ersten Ver
handlungsrunde zur Leistungsvereinbarung 201 3-20 1 5  am 24. Okto
ber 201 2  einen überarbeiteten Entwurf vorgelegt. worin sie die Ziel
setzungen wesent lich geschärft und ambitioniener gestaltet habe. 

(b) Die Universität KJagenfun hatte mitgeteilt. dass sie in den Leis
tungsvereinbarungen 201 3-20 1 5  ambitionienere Zielwene defrnien 
und diese nach Rückmeldung des BMWFW auch nochmals nachge
chärft habe. In d iesem Zusammenhang sei allerdings dezidien auf die 

Grenzen des Wachstums hinzuweisen. wonach eine _monotone Steige-
rungslogik im Sinne immerwährender Zuwäch e nicht real istisch- sei. 
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(3) Der RH stellte rest, dass an der Universität Klagenfurt in den 
Bereichen Forschung, Studien und Personalenrwicklung zwölr von 
23 der überprüften Ziel werte des Jahres 201 3  und neun Zielwerte des 
Jahres 201 5  unter den bereits 201 2  erreichten Werten lagen. 

10.2 Der RH stellte von niedrigem Niveau ausgehend einen leicht positiven 
Trend rest. So lagen rd. 39 % der Zielwerte fur das Jahr 201 5  unter 
den Istwerten des Jahres 201 2 ;  im Vergleich dazu lagen von den Ziel
werten des Jahres 201 3  noch mehr als die Hälfte unter den I twerten 
des Jahres 2012.  Da BMWFW und die Universität Klagenfurt setzten 
daher die Emprehlung des RH teilweise um. Der RH hielt seine Emp
rehlung, in künftigen Leistungsvereinbarungen ambit ioniertere Ziel
werte zu vereinbaren, aurrecht. 

10.3 ( J )  Die Ulliversität Klagellfurt gab ill ihrer StelluIIgllahme gelIereIl zu 

bedenken, dass bei iler Erstellullg der LeistulIgsvereillbaruIIg 2013-2015 

Ausgallgswerte aus dem Jahr 201 1 ,  und nicht aus dem Jallr 2012, als 

Basis gellommen wurden, weil qualitätsgesicherte Kellnzall/en - ins

besondere Wissellsbilanzkellllzall/ell - erst jeweils im ersten Quartal 

des Folgejallres vorliegen würden. Zum Zeitpunkt der Erstellltng der 

Leistu'lgsvereinbarungen (Herbst 2012) waren solide PerJomrancezah

lenfor 2012 naturgemäß noch nicllt veifügbar. Dies solle jedoch keine 

Relativierung der Empfehlung des RH zur Wahl ambitionierterer Ziel

werte darstellen. 

Weiters sei ill ma lichen Bereichen ein Halten des Leistungsniveaus 

sinnvoll. Die Suggestion ständigen Steigens in alIeIl Kategorien ol",e 

die entsprechellden budgetären MöglichkeiteIl und gesetzlichen Rah

menbedingullgell (Stichwort Unterkapazitäten bzw. kapazitätsorien

tierte StudiellplatzjinU>lzienlllg) ersclreine problematisch. 

(2) Laut Stellungnahme des BMWFW habe es in seiner Stellullgnahme 

gemäß § 1 3  Abs. 7 UG ZlIm LeistungsllereinbarungsentwurJ201 6-201B 

der Universität Klagenfurt darauf hingewiesen, die Zielwerte ambiti

oniener zu gestalwl. 

10.4 Der RH stimmte der Universität Klagenfun darin zu, dass es nicht in 
allen Fällen möglich war, Zielwerte aur Dauer nach oben zu steigern, 
bzw. dass es in Einzelfallen auch zweckmäßig sein konnte, ein Halten 
des erreichten Niveaus als Zielwen zu vereinbaren. Wegen der hohen 
Zahl der Zielwerte, die an der Universität Klagenfurt unter den bereits 
201 2  erreichten Istwerten lagen, hielt er jedoch an seiner Emprehlung 
fest, in künftigen Leistungsvereinbarungen ambitioniertere Zielwerte 
zu vereinbaren. 

Bund 2 0 1 5/ 1 5  

III-213 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original)30 von 62

www.parlament.gv.at



R 
-

H 

Maßnahmen bei 
Nichterfüllung der 
Lei stungsverei n
barungen 

Internationale 
Vergleiche 

Bund 2015/ 1 5  

Lei stu n gsve rei n ba ru ngen; 
Follow-up-Überprüfung 

11.1 ( \ )  Der RH halte in seinem Vorbericht (TZ 36) dem BMWFW empfoh
len, in künftigen Leistungsvereinbarungen detaillienere und transpa
rentere Maßnahmen im Falle der Nichterfüllung vorzusehen, weil die 
gesetzlich im Falle der Nichterfüllung gefordenen Maßnahmen in den 
früheren Leistungsvereinbarungen nur sehr allgemein geregelt waren. 

(2) Im Nachfrageverfahren halte das BMWFW mitgeteilt, dass es den 
Punkt Maßnahmen bei Nichterfüllung der Leisrungsvereinbarungen mit 
allen Universitäten detailliener und transparenter geregelt habe. Paral
lel dazu eien die Budgetsleigerungen für die Universitäten in der Leis
tungsvereinbarungsperiode 20\ 3-20 1 5  in den Budgetblättern stärker 
aufgeglieden, um erforderl ichenfalls Maßnahmen treffen zu können. 

(3) Der RH stellte nunmehr fe t. dass die Leistungsvereinbarungen 
201 3-20\ 5 der Universität für Bodenkulrur Wien sowie der Universi
tät Klagenfun bspw. bei Nichterreichen der Ziele vorsahen, dass in der 
Universität die finanziellen und strukturellen Potenziale in den betrof
fenen Bereichen angepasst werden. indem die Universität eine Rück
lage in Höhe der für das betroffene Ziel budgetienen Mittel dotien. 
Über die Höhe und Zusammensetzung und weitere Mittelverwendung 
war das Einvernehmen im Rahmen der zweimal jährlich stattfondenden 
Begleitgespräche zur Leistungsvereinbarung herzustellen. Dabei halte 
das BMWFW die Möglichkeit. Maßnahmen zu setzen. 

Weiters waren in den Budgetblänern der Lcistungsvereinbarungspe
riode 2013-20 1 5  die der Universität für Bodenkultur Wien sowie der 
Universität Klagenfun zufließenden Budge15teigerungen stärker auf
geglieden und dadurch transparenter (bspw. Vorhaben der Universität 
für Bodenkultur Wien: Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltig
keit \00.000 EUR, Vorhaben der Universität Klagenfun: Incentives für 
fakultätsübergreifende Forschung 90.000 EUR). 

11.2 Das BMWFW setzte die Empfehlung des RH um, weil es Maßnahmen 
bei Nichterfüllung der Leistungsvereinbarung mit der Universität für 
Bodenkultur Wien und mit der Universität Klagenfun detailliener und 
transparenter regelte. 

12.1 ( I )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 37) dem BMWFW empfohlen, 
in der nächsten Leistungsvereinbarungsperiode 201 3-20\ 5 verstärkt 
konkrete internationale Vergleiche in den Kernbereichen Forschung 
und Lehre (bspw. durch Benchmarking, Peer Reviews) auf Ebene der 
wissenschaftlichen Organisation einheiten in den Leistungsvereinba
rungen zu verankern. 
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(2) Das BMWFW halte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass es im 
Rahmen der Leistungsvereinbarungsverhandlungen für die Periode 
201 3-20 1 5  bezüglich der internationalen Konkurrenzfahigkeit öster
reichiseher universitärer Forschungsgruppen in einzelnen Forschungs
schwerpunkten auf diverse Analyseparameter geachtet habe. Zu diesen 
zählten die Einrichtung qualitativ hochwertiger PhD-Programme owie 
die Einwerbung von ERC-GranlS (Beihilfen des European Research 
Council) und andere kompetitiv vergebene hochkarätige Preise und 
Projekte. 

Auch internationale Kooperationen im Sinne strategischer Partner
schaften zur Unterstützung der Protilbildung und der internationalen 
Positionierung der Universität würden beachtet. 

Im Bereich der Lehre seien Festlegungen im Zusammenhang mit der 
ka paz i lä tso rien t ie rte n, stu d i erende n bezogene n Un i vers i tä ts fl n a n zi e
rung in den jeweiligen Leistungsvereinbarungen durchgängig veran
kert worden. Darüber hinaus sei auf Basis der Novellierung des UG 
(BGBI. I Nr. 52/20 1 3) bereits 20l J der erste Schritt zum Vollausbau 
der kapazitätsorientierten, studierendenbezogenen Universitätsfman
zierung ge etzt worden. Diese soll ab dem Jahr 2019 in vollem Umfang 
zur Anwendung gelangen. Im Zuge der laufenden Umsetzung der UG
Novelle (BGBI. I Nr. 52/201 3 )  könne national jedenfalls eine transpa
rentere Vergleichsmöglichkeit im Bereich der Lehre - durch die Ver
knüpfung mit entsprechenden Vollzeitäquivalemen des Lehrpersonals 
- erwartet werden. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMWFW in den Leistungs
vereinbarungen 201 3-201 5 mit der Universität für Bodenkultur Wien 
und mit der Universität Klagenfurt im Bereich der Lehre .Richtwerte" 
vorsah, die als Maßstab rur die zumutbare Inanspruchnahme des wis
senschaftlichen Universitätspersonals durch Lehre dienten. Diese 
Richtwerte verwendeten bereits die Rektorenkonferenz der Schwei
zer Universitäten und der Deutsche Wissenschaftsrat. Die Summe der 
VOlIzeitäquivalente (VZÄ) von Professoren und Dozenten, multipliziert 
mit dem Richtwert, ergab die Anzahl der verrugbaren Studienplätze. 

Hingegen waren im Bereich der Forschung weder bei der Universität 
für Bodenkultur Wien noch bei der Universität K Jagenfurt konkrete 
internationale Vergleiche (Benchmarks) sowie Peer Reviews angeruhn. 

12.2 Das BMWFW setzte die Empfehlung des RH teilweise um. indem es 
zwar im Bereich der Lehre konkrete internationale Vergleiche in die 
Leistungsvereinbarungen 201 3-201 5 aufnahm. aber im Bereich der 

Bund 2015/ 1 5  
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Forschung derartige internationale Vergleiche bei der Universität Hir 
Bodenkultur Wien und bei der Universität Klagenfurt fehlten. 

Der RH hielt seine Empfehlung aufrecht. in der nächsten Leistungs
vereinbarungsperiode weiterhin konkretc internationale Vergleiche in 
den Kernbereichen Forschung und Lehre (bspw. durch Benchmarking. 
Peer Reviews) auf Ebene der wissenschaftlichen Organisationseinheiten 
in den Leistungsvereinbarungen zu verankern. um internationale Ver
gleiche ihrer Leistungen in die Wege zu leiten. 

12.3 Laut Stcllungnahme dcs BMWFW scien im Forsc/lungsbcrcic/I Bcnch

marking und Pccr Rcvicw diszipl;'lenspezijisc/1 angcpasstc Qualität i

chcrungsvcrJahrcn, dir die Universitätcn im intcrnationalcn Wwbcwcrb 

bereits übcnllicgcnd standardmäßig anwcndcn würden. Intcrnational 

ancrkanntc exzellcntc Forsc/lung könne darauf niC/1I vcrzichten. Dcr 

Empfchlung des RH wcrdc ;'1 der kommcndcn Lcistungsvereinbarungs

pcriodc 20/ 6-20/8 zusätzlich dadurch RCc/lllung gctragcn, da s das 

BMWFW Indikarorcn fir univer itäre Forschungsstärken wic A us

zeichnungcn, Prcisc, Fördcrungcn mit Rcnommce lu.a. kompctitiv cin

geworbcnc Drillmillcl, Bctciligung an Forschungsprogrammcn sowie 

Forschung koopcrarioncn) herO/lziehe. Zusätzlich achtc es in der kom

mcndcn Leisrungsvercinbarung pcriode auch bei dcr Darstcllung der 

einzelnen Forschungsstärken auf dir Beschreibung der Prou se und 

bisher durellgc[rillrter Evaluierungen. 

Darübcr hinaus stündcn '/I/IImchr auch die strukturierte PhD-Dokto

ratsausbildung und andcrc Initiativcn zur Förderung hoellqualitativer, 

pecr-rcvicwtcr und stark betreuter Naellwuellsforsc/lung sowie insbe

sondere ihrc Anbindung an die Forsellungsstärken und das Schwer

punktsy tem dcr Univcrsität im Fokus. 

13.1 ( I )  Der RH hane in einem Vorbericht rrz 39) der Universität für Boden
kultur Wien und der Universität Klagenfurt empfohlen, die Zielverein
barungen zwischen dem Universitätsrat und dem Rektor und Rektorat 
in Hinkunft rechtzeitig vor Beginn dcs Geltung zeitraums der Zielver
einbarungsperiode abzuschließen. Durch den verspäteten Abschluss 
war die Steuerungsfunktion der Zielvereinbarungen einge chränkl. 

(2) Das Nachfrageverfahren ergab Folgendes: 

(a) Die Universität für Bodenkultur Wien halle mitgeteilt. dass die Ziel
vereinbarungen zwischen dem Universitätsrat und dem Rektor und 
Rektorat owohl 201 2  als auch 201 3  zeitgerecht in den Universitäts-
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ratssitzungen im Jänner 201 2  und im Jänner 20\ 3  beschlossen wor
den seien. 

(b) Die Universität Klagenfurt hatte mitgeteilt, dass die Zielverein
barung zwischen dem Universitätsral und dem Rektor und Rektorat 
unmittelbar nach der Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung 20\ 3-
201 5  (Mitte Jänner 201 3) mit dem Universitätsrat im Februar 201 3  
abgeschlossen worden sei. 

(3)  Der RH stellte nunmehr Folgendes fest : 

(a) Die Zielvereinbarungen zwischen dem Universitätsrat und dem 
Rektor und Rektorat der Universität für Bodenkultur Wien wurden für 
201 3  im Jänner 20\ 3, für 2014 im Dezember 20\ 3  und für 201 5  im 
Dezember 201 4  abgeschlossen. 

(b) Die Zielvereinbarungen zwischen dem Universitätsral und dem 
Rektor und Rektorat der Universität Klagenfurt wurden für 201 3  im 
Februar 201 3  und ftir 201 4  im Juli 201 4  abgeschlossen. Die Zielver
einbarungen 201 5  wurden im März 201 5  im Universitätsrat erörtert, 
aber nicht beschlossen. 

13.2 (a) Die Universität für Bodenkultur Wien setzte die Empfehlung de 
RH um, indem die Zielvereinbarungen zwischen dem Rektor und Rek
torat und dem Universitätsrat im Jahr 201 3  zeitnah nach Beginn des 
Geltungszeitraums der Zielvereinbarungen geschlossen wurden; 2014 
und 201 5  erfolgte dies jeweils im Dezember 201 3  bzw. 2014 und damit 
vor Beginn des Geltungszeitraums. 

(b) Die Universität Klagenfurt setzte die Empfehlung des RH nicht um, 
weil die Zielvereinbarungcn zwischen dem Rektor und Rektoral und 
dem Universitätsrat weiterhin verspätet, d.h. zwei Monate (20 1 3) bzw. 
sieben Monate (20 1 4) nach Beginn des Geltungszeitraums der Zielver
einbarungen abgeschlossen wurden. I m  Jahr 201 5  war der Abschluss 
der Zielvereinbarungen zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch offen. 

Der RH hielt seine Empfehlung gegenüber der Universität Klagenfurt, 
Zielvereinbarungen zwischen dem Universitätsrat und dem Rektor und 
Rektorat rechtzeitig vor Beginn des Geltungszeitraumes der Zielverein
barungsperiode im Hinblick auf die Bedeutung der Steuerungsfunk
tion abzuschl ießen, aufrecht. 

Bund 2 0 1 5/ 1 5  
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14.1 ( I] Der R H  hatte in einem Vorbericht (TZ 39) der Universität Klagen
furt empfohlen. in den Zielvereinbarungen zwischen dem Universitäts
rat und dem Rektor und Rektorat Ziele slets exakt zu defmieren und zu 
quamirlziercn sowie durchgängig mit entsprechenden zeillichen Vor
gaben zu versehen. weil einzelne Ziele der Zielvereinbarung für das 
Jahr 2010/20 1 1  nur unbestimmt formuliert waren. 

(2) Die Universität Klagenfurt hatte im Nachfrageverfahren mitge
teilt. dass in der im Februar 201 3  unterzeichneten Zielvereinbarung 
zwischen dem Universitätsrat und dem Rektor und Rektorat die Ziele 
adäquat gelistet. exakt defIniert (wo möglich auch quantifiziert) und 
durchgängig mit entsprechenden zeitl ichen Vorgaben versehen wurden. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest. dass die Zielvereinbarungen 201 3  
zwischen dem Universitätsrat und dem Rektor und Rektorat nach 
Bereichen. Vorhaben, Zuständigkeiten für die Umsetzung sowie dem 
Zeitraum der Umsetzung gegliedert und - wo möglich - auch quan
t ifIziert waren. 

Die Zielvereinbarungen 2014 zwischen dem Universitätsrat und dem 
Rektor und Rektorat waren nach den für die Umsetzung zuständigen 
Personen gegliedert. Die Anzahl der Ziele wurde gegenüber 201 3  im 
Sinne einer Fokussierung auf die wesentlichen Ziele reduziert und die 
Ziele wurden - wo möglich - auch quantifIZiert. Der Leistungszeit
raum erstreckte sich auf das Jahr 2014 .  

14.2 Die Universität Klagenfurt setzte die Empfehlung des RH um. weil die 
Ziele in den Zielvereinbarungen zwischen dem Universitätsrat und dem 
Rektor und Rektorat exakt defmiert. mit zeitlichen Vorgaben versehen 
und - wo möglich - auch quantifIziert waren. 

15.1 ( I )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 39) der Universität für Boden
kultur Wien empfohlen. die Zielerreichung der zwischen Universitäts
rat und Rektor und Rektorat abgeschlossenen Zielvereinbarungen in 
Zukunfl durch Evaluierungen lückenlos zu dokumentieren und die 
Zuerkennung von Prämien an den Zielerreichungsgrad zu binden. An 
der Universität für Bodenkultur Wien wurden für jene Jahre (2007 
und 2008) die höchsten Prämien ausbezahlt. in denen trotz sich ver
schlechternder Betreuungsrelationen freie Professuren nicht nachbe
setzt wurden und keine Evaluierungen der Zielvereinbarungen vorla
gen. 
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(2) I m  Nachfrageverfahren hatte die Universität für Bodenkultur Wien 
mitgeteilt, da künftig der Grad der Zielerftillung bereits in der ersten 
Universitätsratssitzung nach Ablauf der einjährigen Ziclvereinbarungs
periode (im Jänner) behandelt werde. Der Ziclerfüllung gehe jeweils 
eine eingehende Diskussion und Prüfung voran und der Grad der Ziel
erreichung sei die Basis ftir die Zuerkennung der Prämien für das Rek
torat. 

(J) Der RH stellte nunmehr fest, dass die Universität für Bodenkultur 
Wien in den Zielvereinbarungen zwischen dem Universitätsrat und 
dem Rektor und Rektorat je vereinbanem Ziel eine Gewichrung. die 
Beschreibung der Zielerreichung und die erreichte Punkteanzahl vor
ah. Für die Zuerkennung der Prämien für das Rektorat zog die Uni

versität für Bodenkulrur Wien den Grad der Zielerreichung heran. Dazu 
fanden im Universitätsrat regelmäßig Diskussionen mit dem Rektorat 
über den Grad der Zielerreichung statt. Eine vollständige Dokumenta
tion über den Grad der Zielerreichung lag jedoch nicht vor. 

15.2 Die Universität für Bodenkultur Wien etzte die Empfehlung teilweise 
um, weil sie die Zuerkennung von Prämien an den Zielerreichungsgrad 
gebunden hatte. jedoch keine vollständige Dokumentation darüber vor
lag. Der RH hielt seine Empfehlung, die Zielerreichung der zwischen 
Universitätsrat und Rektor und Rektorat abgeschlossenen Zielverein
barungen lückenlos zu dokumentieren. aufrecht. 

Zielvereinbarungen des Rektorats mit den Organisationseinheiten 

Abschluss der Ziel
vereinbarungen 

330 

16.1 ( I )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 4 1 )  der Universität für Boden
kultur Wien und der Universität Klagenfun empfohlen, Zielvereinba
rungen mit den Organisationseinheiten im Sinne der Wirksamkeit des 
Steuerungsinstruments künftig möglichst zeitnah nach Unterzeichnung 
der Leistungsvereinbarung abzuschließen. An beiden Universitäten war 
bis zur Unterzeichnung der Zielvereinbarungen ein beträchtlicher Teil 
der Leistungsvereinbarungsperiode verstrichen und die Steuerungs
funktion der Zielvereinbarungen war dadurch eingeschränkt gewesen. 

(2) Das Nachfrageverfahren ergab Folgendes: 

(a) Die Universität für Bodenkultur Wien hatte mitgeteilt. dass sie nach 
Abschlu der Lei tungsvereinbarungen 201 3-20 15  mit dem BMWFW 
unverzüglich den Prozess der Ziclvereinbarungen mit den Depan
ments gestanet und mit allen Depanments bis Februar 20lJ abge
schlossen habe. 

Bund 2015/15  
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Im Jahr 201 3  sei erstmals auch ein Prozess zum Abschluss von Ziel
vereinbarungen mit den Serviceeinrichtungen gestartet worden, der 
weitgehend abgeschlossen worden sei. 

(b) Die Universität KJagenfurt ham mitgeteilt, dass bedingt durch den 
zweimaligen Rektorenwechsel an der Universität KJagenfurt und die 
Besetzung der neu ge chafTenen Stelle eines Finanzdirektors die Mitte 
Jänner 201 3 unterzeichnete Leistungsvereinbarung 201 3-20 1 5  erst mit 
einer gewissen Verzögerung, im Juni 201 3, in Budgetierungen und 
konsequent heruntergebrochenen Zielvereinbarungen mit den Orga
nisationscinheiten umgesetzt worden sei. 

(3) Der RH stellte nunmehr Folgendes fest :  

(a) Das BMWFW und die Universität für Bodenkultur Wien schlos
sen im Dezember 201 2  die Leistungsvereinbarung 201 3-20 1 5  ab. In 
der Leistungsvereinbarungsperiode 201 3-20 1 5  schloss das Rektorat 
der Universität für Bodenkultur Wien Zielvereinbarungen mit sämt
lichen Organisationseinheiten unmittelbar nach Beginn der Zielver
einbarungsperiode im Zeitraum von Jänner 201 3  bis August 201 3  ab. 
Für ämtliche Departments erfolgte dies im Jänner 2013,  mit den zehn 
Serviceeinrichtungen schlos das Rektorat die Zielvereinbarungen bis 
August 201 3  (bspw. mit der Universitätsbibliothek) ab. 

(b) Das BMWFW und die Universität Klagenfurt schlossen im Jän
ner 201 3  die Leistungsvereinbarung 201 3-20 1 5  ab. In der Leistungs
vereinbarungsperiode 201 3-20 1 5  schloss der Rektor der Universität 
Klagenfurt die Ziclvcreinbarungen mit den Organisationseinheiten erst 
nach Beginn der Zielvereinbarungsperiode im Zeitraum von Septem
ber 201 3 bis August 201 4  ab, bspw. erfolgte dies für die Fakultät für 
Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung im November 201 3. Die 
Universität Klagenfurt schloss jedoch nicht mit allen Organisationsein
heiten Zielvereinbarungen ab, bspw. gab es keine Zielvereinbarungen 
mit den Organisationseinheiten Administration und Dienstleistungen 
(ADL), Integriert Studieren und dem Universitätskulturzentrum (UNI
KUM). 

16.2 (a) Die Universität rur Bodenkultur Wien setzte die Empfehlung des 
RH, Zielvereinbarungen mit allen Organisationseinheiten im Sinne 
der Wirksamkeit des Steuerungsinstruments künftig möglichst zeit
nah nach Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung abzuschließen, 
teilweise um. Sie halle mit allen Organisationseinheiten Zielverein
barungen abgeschlossen, bspw. mit allen Departments bereits im Jän
ner 201 3  (d.h. innerhalb eines Monats), der Abschluss der Zielver
einbarungen mil den Serviceeinrichtungen dauerte aber bis zu acht 
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Monate nach Unterfcrtigung der Leistungsvereinbarung 201 3-201 5 
und erfolgte daher nicht zeimah. Der RH empfahl der Universität fLir 
Bodenkultur Wien weiterhin. die Zielvereinbarungen mit sämtlichen 
Organisalionseinheitcn möglichst zeitnah nach Unterfert igung der Leis
tungsvereinbarung abzuschl icßen, um die Wirksamkeit dieses Steue
rungsinstruments zu erhöhen. 

[b) Die Universität Klagenfurt setzte die Empfehlung des RH, Ziel
vereinbarungen mit den Organisationseinheiten im Sinne der Wirk
samkeit des Steuerungsinstrumenrs künftig möglichst zeitnah nach 
Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung abzuschl ießen, nicht um. 
Sie halle nicht mit allen Organisationseinheiten Zielvereinbarungen 
geschlossen, zudem erfolgte der Abschlu der Ziclvereinbarungen bis 
zu 1 9  Monate nach Unterfertigung der Leistung vereinbarung 201 3-
201 5  und war daher nicht zeitnah. Der RH empfahl der Universität 
Klagenfurt erneut, die Zielvereinbarungen mit sämtlichen Organisa
tion einheiten möglichst zeitnah nach Unterfertigung der Leistungs
vereinbarung abzuschl ießen. um die Wirksamkeit dieses Steuerungs
instruments zu erhöhen. 

16.3 Laul SlellulIgllahme illterpreliere die Universität Klagellfur! die Rege

IUlIgell zu deli Zielvereinbarungen im UG derarr, dass diese ill ersrer 

Linie bzw. ausschließlich mir wissenschaftliclrell Orgallisatioll eillheilell 

zu schließeIl seieIl. 111 der Praxi seieIl auch mil einigen erviceeill

riclrtwrgen (z.B. Universilälsbibliolhek und Zenlraler Infonnarikdiellsr) 

Zielvereinbarungen gesc/r/osscrr worden. GelIereIl i"sbesolldere dorr, 

wo ein .Herullrerbrec/rell · der LrislUlIgsvereinbanmg sill"voll mög

lich sei. Hillgegen seien e/I/Ja mil dem Rekloratsbüro, der Rechlsablci

IUlIg oder der Quästur keille Zielvereillbarlllrgen geschlossen worden. 

Die Uni/lersiläl werde die Rechlsauffassung des RH prüfe" ,md künf

lig e,lIsprechelld vorgehell. 

Hillsichllich des zci/llahen AbseItlusses der ZielvereinbarungeIl 

merkle die Universiläl Klagenfurl an, das e sie/r beim Abschluss im 

A ugusl 2014 um eincn .Ausreißer- ge/randell /rabe. Die Zielvorslel

I"ngell des Rektorats seien den Organisalioll einheilen seir J"ni 201 3 

sel,rijllich bekam,' gewesen. Injellen Einzelfällen, wo Dissens I,errscltle, 

habe siel, der Abschluss leils gravierend verzögerl (Unrerzeiel",ung sei

Icns der OrganisalioltScinheir). Da lien betreffenden Organisationsei,,

heileIl die Zielvorslellungen bereits bekan", gewesen scien, könnlen 

diese durelraus planungs- und teuerungswirksam I/Jerden (was sich 

effeklill auc/r in der weitgelrenden Erftillung der Lei Itlltgsvereillbarung 

201 3-201 5 manifeslierl habe). 
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16.4 Der R H  erwidene der Universität KlagenFun, dass das U G  hinsichtlich 
des Abschlusses von deranigen Zielvereinbarungen nicht zwischen 
wis enschaftlichen und anderen Organisationseinheiten unterschei
det. In den Zielvereinbarungen können mit diesen Organisationsein
heiten bspw. Fragen der PersonalentwickJung und somit Bereiche, die 
nicht nur für wissenschaftliche Organisationseinheiten relevant sind, 
angesprochen werden. Schließlich zeigte die Prüferfahrung des RH, 
dass andere Universitäten Ziclvereinbarungen mit allen ihren Orga
nisalionseinheiten abschlossen. Er hielt daher gegenüber der Univer
sität Klagenfun seine Empfehlung aufrecht. 

17.1 ( I )  Der RH halle in seinem Vorbericht rrz 4 1 )  der Universität Klagen
Fun empfohlen, in künftigen Z ielvereinbarungen die Ziele und Vorha
ben der Leistungsvereinba rung lückenlos auf die in Frage kommenden 
Organisationseinheiten herunterzubrechen und damit die Steuerungs
wirkung weiter zu erhöhen, weil an der Universität Klagenfun nicht 
alle Ziele konsequent und durchgängig auf die in Frage kommenden 
Organisationseinheiten weitergegeben wurden. 

(2) Im Nachfrageverfahren halte die Universität KlagenFun mitge
teilt, dass - bedingt durch den zweimaligen Rektoratswechsel und 
die Besetzung der neu geschaffenen Stelle eines Finanzdirektors -
die Mitte Jänner 201 )  unterzeichnete Leisrungsvereinbarung 201 )-
201 5 erst mit einer gewissen Verzögerung, im Juni 201 ), in Budgetie
rungen und konsequent heruntergebrochene Zielvereinbarungen mit 
den Organisationseinhciten umgesetzt worden sei. 

(3) Der RH stellte nunmehr Folgendes fest : 

Aufgrund einer Teilerhebung des RH im Bereich der Forschungslcis
tungen, der zehn Vorhaben umfasste, hatte die Universität Klagenfun 
sämtliche dieser überprüften Vorhaben lückenlos auf die in Frage kom
menden Organisationseinheiten heruntergebrochen (bspw. ProfIlbil
dung durch Förderung herausragender fach- und fakultätsspezif.scher 
Forschungsleistungen, Prof.lbildung durch Forschung in Netzwerken, 
Neugestaltung der Doktoratsstudien: neues Curriculum). 

Beim Herunterbrechen der Ziele der Leistungsvereinbarung in den Ziel
vereinbarungen mit den Organisalionseinheiten zeigte sich an der Uni
versität Klagenfurt folgendes Bild: 
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Tabelle 1 :  Ziele der Leistungsvereinbarung in den Zielvereinbarungen mit den 
o rga n i sati onsei n h ei te n 

Ziel Indikator ZIelwert 

2013 2014 2015 

Anzahl 

hochqualifiziertes Personal Anzahl der Teilnahmen an Weiterbildungs-
(Prozessziel) und Personalentwicklungsprogrammen 

(in Personentagen) 

Leistungsve reinbaru ng 1.200 1.200 1.200 

in Zielvereinbarungen 960 960 960 heruntergebrochen 

hohe Präsenz in Anzahl der gehaltenen Vorträge 
internationalen/nationalen und Präsentationen des Personals 

Scientific Communities (vor überwiegend internationalem 
Teilnehmerkreis) 

Leistungsvereinbarung 750 800 850 

in Zielvereinbarungen 642 662 687 heruntergebrochen 

QueLLe: leistungsvereinbarungen 2013-2015 zwischen BMWFW und Universitat Klagenfurt. Zielvereinbarungen mit den Organ i
sationseinheiten 

334 

Nicht al le Ziele der Lcistungsvereinbarung wurden in den Zielverein
barungen aur die in Frage kommenden Organisationseinheiten lücken
los und vollständig heruntergebrochen. 

17.2 Die Universität Klagenfurt setzte die Emprehlung des RH. in künfti
gen Ziclvereinbarungen Vorhaben und Ziele der Leistungsvereinba
rungen lückenlos aur die in Frage kommenden OrganisaLionseinheiten 
herunterzubrechen. teilweise um. weil dies zwar hinsichtlich der Vor
haben. nicht aber hinsichtlich der Ziele der Leistungsvereinbarungen 
lückenlos erfolgte. 

Der RH hielt daher seine Emprehlung hinsichtlich des lückenlosen 
Herunterbrechens der Ziele der Leistungsvereinbanungen in künfti
gen Zielvercinbanungen aur die in Frage kommenden Organisat ions
einheiten im Hinblick auf die damit verbundene weitere Erhöhung der 
Steuerungswirkung weiterhin aufrecht. 

18.1 ( I )  Der RH hatte in seinem Vorbericht rrz 4 1 )  der Universität Klagen
furt emprohlen. Zielvereinbanungen mit den Fakultätenjedenralls auch 
durch die für Forschung bzw. Lehre zuständigen Vizerektoren abschlie
ßen zu lassen. Um alle maßgeblichen Entscheidungsträger des Rekto
rats nachvollziehbar einzubinden. 

Bund 2015/15  
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(2) Die Universität Klagenfun haue i m  Nachfrageverfahren mitgeteilt. 
dass das gesamte Rektorat - inklusive der Vizerektorin rur Forschung. 
der Vizerektorin fUr Lehre und Internationales und dem Vizerektor für 
Personal - verantwonlich in die Zielvereinbarungsgespräche 201 3  mit 
den Fakultäten eingebunden gewesen sei. Die jeweiligen Vizerektoren 
hätten auch in den sie primär betreffenden Teilen die Verhandlungs
fUhrung übernommen. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest. dass in die Zielvereinbarungsgespräche. 
die zum Ab chlu s der Ziel vereinbarungen mit den Fakultäten fühnen. 
die fUr Forschung bzw. Lehre zuständigen Vizerektoren einbezogen 
waren. die Zielvereinbarungen mit den Fakultäten unterzeichneten 
jedoch der Rektor und der jeweilige Dekan. 

18.2 Die Universität Klagenfun setzte die Empfehlung des RH. die Ziel
vereinbarungen mit den Fakultäten jedenfalls auch mit den rur For
schung bzw. Lehre zuständigen VizereklOren abzuschließen. teilweise 
um. Die rur Forschung bzw. Lehre zuständigen Vizerektoren waren in 
die Zielvereinbarungsgespräche zwar einbezogen. die Zielvereinba
rungen selbst wurden jedoch nur vom Rektor unterfenigt. 

Der RH hielt daher seine Empfehlung. die Zielvereinbarungen mit den 
fUr Forschung bzw. Lehre zuständigen Vizerektoren abzuschließen. 
weiterhin aufrecht. weil alle maßgeblichen Entscheidungsträger des 
Rektorats nachvollziehbar eingebunden werden sollten. 

18.3 WUI Slclhmgnahme der Universität Klagenfurt betreffe dies ausschließ

lich die .Effektuienll!g des formalen Abschlusses der Zielvereinba

rullg" (Unterzeichnung durch den Rektor flir das Rektorat) und habe 

keine Auswirkungen auf die Inhalte der Zielvcreinbarungcn. Diese 

VorgangsIlIeise entspreche im Übrigen auch der (vom U"iversitätsral 

genehmigten) Geschäftsordnung des Rektorat . wonach dem Rektor der 

Abschluss von Zielvereinbarunge'll mit den Leitem der Organisations

einheiren obliege; je nach ressortbezogener Zuständigkeit in Abstim

mung bzw. im Zusammen/virken mir den übrigen Mirgliedem des Rek

torats. Aus Sicht der Universirät sei die gewälilre Vorgangsweise also 

farmal korrekr und inhaillich adäqual, zumal sie die ressonspezijiselren 

Zuständigkeiten je "ael, Zielverei"barungssparte sorgjältig I und im 

veraOllworrlichen Zusammenwirken berücksichtigl lrabe. 

18.4 Der RH entgegnete der Universität Klagenfun. dass erst durch eine Mit
unterzeichnung der Zielvereinbarungen durch die für die Lehre bzw. 
die Forschung zuständigen Vizerektoren ihre Mitarbeit an den Zielver
einbarungen nachvollziehbar dokumentien war und hielt daher seine 
Empfehlung aufrecht. 
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19.1  1 1 )  Der RH ha ne in seinem Vorbericht (TZ 4 1 1  der Universität für Boden
kultur Wien emprohlen, in Hinkunrt mit sämtlichen Organisationsein
heiten Zielvereinbarungen abzuschließen. Zielvereinbarungen gab es 
nur mit den wissenschaftlichen Organisationscinheiten, darilber hinaus 
bestanden diese in der Leistungsvereinbarungsperiode 2007-2009 nur 
mit sechs von 1 3  wissenschaftlichen Organisationseinhciten. 

121 1m Nachfragevenahren halle die Universität für Bodenkultur Wien 
mitgeteilt, dass sie seit dem Jahr 201 3  mit allen Organisationseinhciten 
und den Serviceeinrichtungen Zielvereinbarungen abgeschlossen habe. 

13) Der RH stellte nunmehr rest, dass die Universität für Bodenkultur 
Wien Zielvereinbarungen für drei Jahre mit sämtlichen wissenschartli
ehen Organisationseinheiten und den Serviceeinrichtungen abschloss. 

19.2 Die Universität für Bodenkultur Wien setzte die Emprehlung des RH 
um, weil sie Zielvereinbarungen mit sämtlichen Organisationscinheiten 
abschloss. 

20.1 1 1 )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 4 1 )  der Universität für Boden
kultur Wien emprohlen, im Hinblick aur die umrassende Bedeutung 
der Zielvereinbarungen diese künftig ausnahmslo nach den Bestim
mungen der Geschäftsordnung des Rektorats abzuschließen. Ocr 
Abschluss der Zielvereinbarungen errolgte teilweise in rechts- bzw. 
geschäftsordnungswidriger Weise IUnterrepräsentation des Rektorats 
sowie unvollständige Zeichnung der nur als Protokolle vorliegenden 
Vereinbarungen). 

(2) Die Universität für Bodenkultur Wien hatte im Nachfrageverrahren 
mitgeteilt, dass sie im Jänner und Februar 201 3  Zielvereinbarungen 
für die Periode 201 3-201 5 mit allen wissenschaftlichen Organisati
onseinheiten abgeschlossen habe. Dabei seien alle Rekloratsmitglieder 
involvien gewesen. 

131  Der RH stellte nunmehr rest, dass die Universität für Bodenkultur 
Wien mit allen wissenschaftlichen Organisationseinheiten Zielvcrein
ba rungen gemäß Geschärtsordnung und Geschärtsveneilung abschloss. 
Zielvereinbarungen mit Serviceeinrichtungen chloss nur das zustän
dige Rektoratsmitglied mit dem Leiter der Serviceeinrichtung ab. Laut 
Geschäftsordnung der Universität für Bodenkultur Wien wäre aller
dings der Abschluss von Zielvereinbarungen durch drei Mitgl ieder de 
Rektorats vorgesehen gewesen. 
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20.2 Die Universität für Bodenkultur Wien setzte die Empfehlung des RH 
teilweise um, weil sie zwar mit den wissenschaftlichen Organisati
onseinheilen die Zielvereinbarungen nach den Bestimmungen der 
Geschäftsordnung abschloss, die Zielvereinbarungen mit den Service
einrichtungen jedoch - nicht geschäftsordnungskonfom - nur das 
zuständige Rektorat mitglied mit dem Leiter der Serviceeinrichtung 
unterzeichnete. 

Der RH hielt seine Empfehlung, die Zielvereinbarungen künftig aus
nahmslos nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung des Rekto
rats abzuschließen, aufrecht. 

20.] Laut Stellullgllahme der Ulliversität für Bodellkulrur Wiell seieIl die 

lielvereinbanmgell mit deli Serviceeinriclltungen jeweils in Rektorats

sitzullgell behandelI lIlId beschlossen wordell. Somil sei die Gesclläfts

ordllullg umgesetzi wordell, auch wenn!ormal nur das jeweils ltISläll

dige Reklorllismilglied die lielvereillbarungen unterschrieben habe. 

20.4 Der RH entgegnete der Universität für Bodenkultur Wien, dass die 
Geschäfisordnung der Universität für Bodenkultur Wien den Abschluss 
der Zielvereinbarungen durch drei Mitglieder des Rektorats vorsah und 
hielt daher seine Empfehlungen aufrecht. 

21.1 ( 1 )  Der RH hane in seinem Vorbericht (TZ 41 )  der Universität für Boden
kultur Wien empfohlen, den Zielvereinbarungen mit den Organi  ati
onseinheiten den Charakter einer fonmellen Vereinbarung zu verleihen, 
weil teilweise eine unvollständige Zeichnung der nur als Protokolle 
vorl iegenden Vereinba rungen vorlag. 

(2) Im Nachfrageverfahren hatte die Universität für Bodenkultur Wien 
mitgeteilt, dass sie für die Zielvereinbarungen 201 3-2015 eigene For
mulare vorgesehen habe, die von allen Rektoratsmitgliedem und allen 
Angehörigen der jeweiligen wissenschaftlichen Organisationseinheiten, 
die bei der Verhandlung anwesend waren, unterschrieben worden eien. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die Universität für Bodenkultur 
Wien Zielvereinbarungen mit den wissenschaftlichen Organisations
einheiten und den Serviceeinrichtungen als fonmelle Vereinbarungen 
abschloss, weil sie standardisiene Fonmulare verwendete, die von den 
Beteiligten untcrschrieben wurden. 

21.2 Die Universität rur Bodenkultur Wien setzte die Empfehlung des RH 
um, weil sie standardisiene Formulare zum Abschluss dcr Ziel verein
barungen mit den Organisationseinheiten einsetzte. 

337 

III-213 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 43 von 62

www.parlament.gv.at



R 

H 
Zielvereinbarungen des Rektorats 
mit den Organisationseinheiten 

Leistungsanreize 
in den Zielverein

barungen 

338 

22.1 ( I )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 42) der Universität ftir 
Bodenkultur Wien empfohlen. das kennzahlengesteuerte Leistungsan
reizsystem wieder anzuwenden. Da das Leistungsanreizsystem in der 
Zielvercinbarungsperiode 2010-20 1 2  ganz ausgesetzt war. hatte die 
Universität für Bodenkultur Wien EffIzienzsteigerungspotenzial unge
nutzt gelassen. 

(2) Laut Nachfrageverfahren hane die Universität ftir Bodenkultur Wien 
das kennzahlengesteuerte Lcistungsanreizsystem seit dem Jahr 201 2  
wieder angewendet. 

()) Der RH stellte nunmehr fest. dass die Universität rur Bodenkultur 
Wien die Ausschüttung eines leistungsabhängigen Budgetanteils in 
die Zielvereinbarungen 201 )-20 1 5  analog dem Modell 201 2  aufnahm. 
Grundlage für die Berechnung des leistungsabhängigen Budgetan
teils (Performance-Prämiel waren Leistungsindikatoren der einzelnen 
Departments. Ein fixer Anteil an der gesamten Performance-Prämie 
erfolgte in Form eines Sockelbetrags. Dieser wurde mittels sechs Indi
katoren (bspw. Verhältnis zwi ehen Bundes- und Drittmittel-Wissen
schaftlem. Lehrbelastung. Publikationen) aufgewertet. Die Universität 
ftir Bodenkultur Wien erhöhte den leistung abhängigen Budgetan
teil von 200.000 EUR (20 1 2) auf 260.000 EUR (201 3). Der Sockelbe
!rag je wissenschaftlicher Organisationseinheit wurde ab 201 2  mit 
rd. ) .)))  EUR festgesetzt. 

22.2 Die Universität ftir Bodenkultur Wien setzte die Empfehlung des RH 
um. weil sie die Ausschüttung eines leistungsabhängigen Budgetan
teils in die Zielvereinbarungen 201 )-201 5  analog dcm Modcll 201 2  
aufnahm und auch anwendete. 

23.1 ( I )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 42) der Universität Klagen
Furt empfohlen. in Hinkunft als Leistung anreiz die zur Unterstüt
zung der Zielerreichung zur Verfügung stehenden Beträge zur Gänze 
an die Erreichung der Zielwene zu binden. um das volle Potenzial ftir 
die Gestaltung der Leistungsanrcize au zuschöpfen. 

(2) I m  Nachfrageverfahren hatte die Universität Klagenfurt mitgeteilt, 
dass ein faires und zweckmäßiges gesamtuniversitäres Leistung an
reiz-Konzept mit entsprechender Bindungswirkung in Ausarbeitung 
sei; Teilkonzepte, etwa für den Bereich Forschung sowie in der Budge
tierung einzelner Fakultäten. seien bereits implementiert. Eine unzu
reichende Zielerfüllung wirke sich direkt auf die Budgetierung in den 
Folgejahren bzw. Folgeperioden im Sinne einer Budgetminderung aus. 
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(3)  Der R H  stellte nunmehr fest, dass die Universität Klagenfun im 
Personalbudget Leistungsanreize für die Einwerbung von bestimmten 
Drittmittelprojekten vorsah. Darüber hinaus war im Budget im Rah
men der Zielvereinbarungen 201 3-20 1 5  kein unmittelbar leistungsge
bundener Anteil enthalten. Die Universität Klagenfurt plante für die 
Leistungsvereinbarungsperiode 201 6-2018, die Zuweisung von Bud
getanteilen in Abhängigkeit der Erreichung allgemeiner universitäts
weiter Ziele (wie bspw. Forschungslei tungen, Beiträge zur nachhal
tigen BeschatTung von Investitions- und Sachgütem) vorzunehmen. 
An einem Konzept für Leistungsanreize wurde gearbeitet. 

23.2 Die Universität Klagenfun setzte die Empfehlung des RH teilweise um, 
weil sie nur im Personalbudget Leistungsanreize für die Einwerbung 
von bestimmten Drittmittelprojekten vorsah und für die Leisrungsver
einbarungsperiode 201 6-20 1 8  plante, die Zuweisung von Budgetan
teilen an die Erreichung allgemeiner universitätsweiter Ziele zu bin
den und an einem Konzept für Leistungsanreize arbeitete. Der RH hielt 
seine Empfehlung aufrecht. 

24.1 ( I )  Der RH hatte in seinem Vorbericht erz 43) der Universität für Boden
kultur Wien und der Universität Klagenfun empfohlen, im Hinblick auf 
die Breite der in diesen Gesprächen zu behandelnden Themen jeden
faUs die für die Forschung und Lehre zuständigen Vizerektoren in die 
Zielvereinbarungsbegleitgespräche mit den wissenschaftlichen Orga
ni.sationseinheiten einzubinden. Die Protokolle der Gespräche sollten 
zudem von allen Gesprächsteilnehmern unterfertigt werden. 

(2) Das Nachfrageverfahren ergab Folgendes: 

(a) Die Universität rur Bodenkultur Wien hatte mitgeteilt, dass in die 
Zielvereinbarungsgespräche mit den wissenschaftlichen Organisations
einheiten im Jänner und Februar 201 3  alle Rektoratsmitglieder einge
bunden gewesen seien. 

(b) Die Universität Klagenfurt hatte mitgeteilt, dass in die Zielverein
barungsgespräche 201 3  mit den Fakultäten das gesamte Rektorat ver
antwortlich eingebunden gewesen sei. 

(3)  Der RH stellte nunmehr Folgendes fest : 
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(a) In die Zielvereinbarungsbegleitgespräche 2014 und 201 5  mit den 
wissenschafllichen Organisationseinheiten der Universität für Boden
kultur Wien waren die für die Forschung bzw. Lehre zuständigen Vize
rektoren eingebunden. Die Protokolle der Gespräche waren von sämt
lichen Gesprächsteilnehmern unterfert igt. 

(b) An der Universität Klagenfun fanden aufgrund des Rektoratswech
sels und der Besetzung der neu geschaffenen Stelle des Finanzdirek
tors im Jahr 2014 keine Zielvereinbarungsbegleitgespräche statt. Ziel
vereinbarungsbegleitgespräche waren für das Jahr 2015 erstmalig in 
neuer Form geplant. Dazu waren sämtliche Vorhaben und Ziele der 
Leistungsvereinbarung 201 3-20 1 5  im Rahmen der Organisation der 
Ziclvereinbarungsbegleitgespräche in Matrizen dargestellt und vom 
Rektorat bearbeitet worden. 

24.2 (a) Die Universität für Bodenkultur Wien setzte die Empfehlung des 
RH um, weil in den Zielvereinbarungsbegleitgesprächen mit den wis
senschaft l ichen Organisationseinheiten die für die Forschung bzw. 
Lehre zuständigen V izerektoren eingebunden waren. Die Protokolle 
der Gespräche unterfenigten zudem ämtliche Gesprächsteilnehmer. 

(b) Die Universität Klagenfun etzte die Empfehlung des RH teilweise 
um, weil das Rektorat zwar Vorbereitungshandlungen tätigte, Ziel
vereinbarungsbegleitgespräche in neuer Form waren jedoch erst für 
201 5 geplant. Der RH hielt seine Empfehlung, jedenfalls die für die 
Forschung und Lehre zuständigen Vizerektoren in die Zielvereinba
rungsbegleitgespräche mit den wi senschaftl ichen Organisalionsein
heiten einzubinden, aufrecht. Die Protokolle der Ge präehe sollten 
zudem von allen Gesprächsteilnehmem unterfert igt werden. 

25.1 ( I )  Der RH hatte in seinem Vorbericht rrz 44) dem BMWFW empfoh
len, die Deftnition der das Lehrvolumen betreffenden Kennzahl in der 
Wissensbilanz-Verordnung um Personal kategorien (bspw. Professoren, 
Dozenten, Assistenten, Lehrbeauftragte) zu ergänzen, um sie besser 
für Steuerungsmöglichkeiten nützen zu können. Die in den einzelnen 
Personalkategorien aufgewendete Zeit war im jeweiligen Studienfeld 
nicht erkennbar. 

(2) Das BMWFW hatte im Nach frageverfahren mitgeteilt, dass es die 
Erweiterung der Personalkategorie in Kennzahl 2.A. 1 in den Enrwurf 
der Wissensbilanz-Verordnungsnovelle, der mit 1 4. März 201 3  zur 
Begutachtung ausgesendet wurde, aufgenommen habe. 
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(J) Der RH stellte nunmehr fest, dass die Novelle der Wissensbilanz
Verordnung in BGB\. 11 Nr. 25J/201 J  kundgemacht wurde. Die Kenn
zahl 2.A. 1 .Zeitvolumen des wissenschaftlich/künstlerischen Personals 
im Bereich Lehre in VZÄ, pro Personalkategorie· enthielt nun die Per
sonalkategorien Professoren, assoziierte Professoren, Dozenten sowie 
sonstige wissenschaftliche/künstlerische Mitarbeiter. 

25.2 Das BMWFW setzte die Empfehlung des RH um, indem es die das 
Lehrvolumen betrefTende Wissensbilanz-Kennzahl in der Wis ensbi
lanz-Verordnung um die Personal kategorien Profes aren, assoziierte 
Professoren. Dozenten und sonstige wissenschaftliche/künstlerische 
Mitarbeiter ergänzt halle. 

26.1 ( I )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 45) dem BMWFW emp
fohlen. in der Bildungsdokumentationsverordnung Universitäten 
(BidokVUni) die Ausprägungen der Verwendungen für das allgemeine 
Personal in Richtung universitätsspezifIScher Tätigkeit zu detaill ieren. 
Die aufgrund der Bildungsdokumemationsverordnung Universitäten 
erhobenen Daten zum allgemeinen Universitätspersonal hatten keine 
Analy e des Personaleinsatzes und dessen Verä nderung im Zeitver
lauf in den Kernbereichen des Universitätsmanagements und der Uni
versitätsverwaltung zugelassen. Acht der 24 zur Auswahl stehenden 
Ausprägungen hallen das allgemeine Universität personalS betrofTen. 
Davon hatten vier eine Verwendung im Gesundheits- bzw. Kranken
anstaltenbereich spezifIziert, eine den Einsatz als Projekt mitarbeiter 
in allgemeiner Verwendung in Drittmittel-Vorhaben und die verblei
benden drei Ausprägungen die Tätigkeit im Universitätsmanagemem. 
in der Verwaltung sowie in Wartung und Betrieb. 

(2) Laut Angabe des BMWFW im Nachfrageverfahren sei die Festlegung 
des Maßnahmenbedarfs im Bereich Personalstruktur hinsichtlich der 
Zuordnungspraxis der Universitäten erfolgt. Eine vertiefende inhalt
liche Auseinandersetzung mit den betrofTenen Universitäten habe im 
Zuge der zweiten Leistungsvereinbarung -Begleitgesprächsrunden ab 
Herbst 201 3 stattgefunden. 

Das BMWFW vertrat die Meinung. dass ein Stabilhalten der im 
Jahr 201 3  geltenden BidokVUni-Verwendungen ein zentrales Kriterium 
für eine nachhaltige Lösung der zur dama.ligen Zeit ungleich wahrge
nommenen universitären Zuordnungsprozesse darstelle. Eine Adaptie
rung der Verwendungen trage nicht zur notwendigen Konsolidierung 
des Datenbestands bei. Der damit für die Universitäten verbundene 

Verwendungen 23. 40, �. GO. 61. 62. 64. 70 
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datentechnische Aurwand sei in diesem Zusammenhangjedenralls zu 
berücksichtigen. Auch die Kontinuität der Zeitreihendarstellung sei bei 
einer Adaptierung der Verwendungen zu berücksichtigen. 

(J) Der RH stellte nunmehr rest. dass das BMWFW den Datenbestand im 
Zusammenhang mit der BidokVUni harmonisierte, indem das BMWFW 
und die Universitäten vereinbarten. Personen grundsätzlich nach der 
Art ihrer Tätigkeit den BidokVUni-Verwendungen zuzuordnen und 
nicht aur Basis der organisatorischen Zugehörigkeit. 

Das BMWFW plante Abstimmungsgespräche mit den Universitäten, um 
die Verwendungen für das allgemeine Universitätspersonal hin icht
lich der universitätsspezirlschen Tätigkeiten im Personalbereich wei
ter zu detaillieren. Eine Novellierung der BidokVUni war in Planung. 

26.2 Das BMWFW setzte die Emprehlung des RH teilweise um. weil es mit 
den Universitäten vereinbarte. den Datenbestand im Zusammenhang 
mit der BidokVUni zu harmonisieren. Ferner plante es in Abstimmung 
mit den Universitäten die Ausprägungen der Verwendungen für das 
allgemeine Personal von Universitäten in Richtung universität spezi
rlscher Tätigkeit weiter zu detaillieren. 

Der RH hielt seine Emprehlung aufrecht. die Verwendungen für das 
allgemeine Personal von Universitäten in Richtung universitätsspezi
fIscher Tätigkeit wegen der Verbesserung der Transparenz und zur bes
seren Nachvollziehbarkeit und Beurteilung zu detaillieren. 

26.3 Laut Stellungnahme des BMWFW sei eine Novellierung der BidokVUlli 

im Hinblick llUj die Umsetzullg der Empjehlung des RH sowie auj

grulld erjolgter Riickmeldl/llgel/ VOll Universitätsvemetertl geplant. Die 

konkreten Ausprägl/llgen der Verwelldullgen seien mit den Ulli/lcrsi

täten abwstimmell. Im Hillblick auj die allstehende Verhandlungs

phase der Leistul/gsvereinbarungen 20/ 6-20/8 im Herbst 20/ 5  werde 

die geplallte Umsetzung der BidokVUni-Novellierung ul/ter Eil/bindung 

der Universitätel/ für das erste Halbjahr 20/ 6 in Aussicht gel/ommen. 

27.1 ( 1 )  Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 46) dem BMWFW emproh
len, die Kennzahl betrerrend Errolgsquoten6 aur Ebene der Curricula 
für Monitoringaurgaben des BMWFW verfugbar zu halten und für 
seine Steuerungsmöglichkeiten zu nutzen. Mit der Novellierung der 
Wissensbilanz-Verordnung. BGBI. 11 Nr. 2 1 6/2010. halte das BMWFW 
aur die Darstellungje Curriculum veniehtet. 

&; ergibt sich aus der Gc:genubtrslcllung der Erfolgn'ichen (Erreichen eines SlUdicnab

schlusses) zur GruPI>t der Anfanger 

Bund 2015/ 1 5  
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(2) Das BMWFW halle im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass eine 
vom BMWFW und der Universitätenkonferenz eingerichtete Arbeits
gruppe im Zeitraum von Juni 201 2  bis März 20) )  das bisherige Kon
zept der Erfolgsquote überarbeitet habe. Die Berechnung dieser, nun 
Studienabschlussquote genannten Kennzahl werde jährlich durch das 
BMWFW, erstmalig fUr das Studienjahr 201 2/201 J, erfolgen. 

(J) Der RH stellte nunmehr fest, dass die Novelle der Wissensbilanz
Verordnung 2010 des BMWFW, BGBI. 11 Nr. 253/201 3, die Studienab
schlussquote definierte. 

Die Berechnung der Studienabschlussquote durch da BMWFW erfolgte 
erstmalig fUr das Studienjahr 201 2/201 J. Aktuelle, von den Univer
sitäten interpret ierte Ergebnisse zu den Wissensbilanzen 201 J waren 
seit Juni 201 4  im Datawarehou e Hochschulbereich des BMWFW ver
fUgbar. Für 201 5  war geplant, auf Basis dieser Wissensbilanz-Kenn
zahl, weitere Au wertungen verfügbar zu machen (bspw. Darstellungen 
auf Ebene der internationalen Gruppen von Studien). Diesbezügliche 
Auswertungsmöglichkeiten waren zur Zeit der örtlichen Gebarungs
überprüfung im Datawarehouse Hochschulbereich jedoch noch nicht 
implementiert. 

Das BMWFW teilte mit, dass es plane, die Studienabschlussquote in 
der Leistungsvereinbarungsperiode 2016-20 1 8  als steuerungsrelevante 
Kennzahl aufzunehmen. 

27.2 Das BMWFW setzte die Empfehlung des RH teilweise um, weil die 
Daten zur Berechnung der Studienabschlussquote im BMWFW ver
fügbar, jedoch Au wertungsmöglichkeiten auf Studienfeldebene (Cur
ricula) noch nicht standardisiert vorhanden waren. Der RH hielt seine 
Empfehlung bezüglich der VerfUgbarhaltung der Kennzahl betreffend 
die Studienabschlussquote auf Studienfeldebene - im Hinblick auf die 
Steuerungsmöglichkeiten des BMWFW - aufrecht. 

27.] Laur SrcllulIgllahme des BMWFW sei die Darsrellullg der Wissells

bilanz-Kellllza/rl .studienabschlussquotc auJ StudicnJeldebene" für 

BMWFW-illlerne Steuerungszwecke als inhaltliche Systemenveite

rung des Datawarehouse für den Hochsclrulbereich im zweiten Halb

ja/er 20/ 5 projektiert. 
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344 

R 

H 

28.1 ( I )  Der RH hatte in seinem Vorbericht rrz 50) der Universität fUr Boden
kultur Wien empfohlen, die Weiterentwicklung des universitätsinter
nen Benchmarking wieder aufzunehmen. Der RH hatte den ursprüng
lich eingeschlagenen Weg des kennzahlenorientierten Monitorings der 
Universität fUr Bodenkultur Wien als po itiv und zweckmäßig erach
tel, weil das Monitoring die quantitative Betrachtung des Leistungs
portfolios und somit das Ausmaß der ErfUllung der Leistungsziele der 
einzelnen Organisationseinheiten gestattet hane. 

(2) Die Universität fUr Bodenkultur Wien hatte im Nachfrageverfah
ren mitgeteilt, dass sie das Benchmarking nie ausgesetzt habe, son
dern - nur wirtschaftlich bedingt - das Leistungsanreiz ystem. Die
ses sei 201 2  wieder aufgenommen worden. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die Universität fUr Bodenkul
tur Wien das Benchmarking kontinuierlich weiterentwickelte und seit 
201 2  wieder Performance-Prämien an die Departments ausschüttele. 
Die Grundlage dieser Prämien stellten im Rahmen eines Benchmar
kings die Leistungsindikatoren der einzelnen Departmenls dar. 

28.2 Die Universität fUr Bodenkultur Wien setzte die Empfehlung des RH 
um, weil sie das un iversitätsinterne Benchmarking weiterentwickelt 
hatte und seit 201 2  das Leistungsanreizsystem wieder anwendete. 

29 Der RH stellte fest, dass das BMWFW von den insgesam t  e lf  Emp
fehlungen vier vollständig und sieben teilweise u mgesetzt hatte. 

Bund 2 0 1 5/ 1 5  
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Schlussem pfeh lungen Leistungsvereinbarungen; 

Follow-up-Überprüfung 

Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts 
(Reihe Bund 2012/ 1 1) 

Vorbericht Follow-up-Überprüfung 

TZ Empfehlungsinhalt TZ umgesetzt teilweise nicht 
umgesetzt umgesetzt 

IMWfW 

Augenmerk auf Ausgestaltung bzw. Vereinheit-
lichung der Kosten- und Leistungsrechnungen an 

15 den Universitäten im Zuge der Verhandlungen zur 5 X Leistungsvereinbarung 2013-2015; Vorgaben des 
BMWFW für eine österreichweit einheitliche Kosten-
und Leistungsrechnung an den Universitäten 

Höherer Stellenwert der Kosten der Leistungs-
5 erbringung beim Abschluss künftiger leistungs-

vereinbarungen 
2 X 

Verankerung konkreter internationaler Vergleiche in 

37 den Kernbereichen Forschung und Lehre auf Ebene 12 X der wissenschaftlichen Organisationseinheiten in 
den leistungsvereinbarungen 

Neugestaltung des Finanzierungsmodells des 

6 Formelbudgets - unter Beibehaltung des 
Wettbewerbscharakters - für die nächste 3 X 

Leistungsvereinbarungsperiode 2013-2015 

Detaillierte und transparente Maßnahmen 
36 im Falle der Nichterfüllung in zukünftigen n X 

leistungsvereinbarungen 

Behandlung einbehaltener Mittel als echte 
13 Reserve statt Verplanung bereits am Beginn der 

dreijährigen leistungsvereinbarungsperiode 
4 X 

Ergänzung der Definition der das lehrvolumen 

44 betreffenden Wissensbilanz-Kennzahl um 25 X Personalkategorien in der Wissensbilanz-Ver-
ordnung 

Verfügbarhaltung der Kennzahl betreffend Erfolgs-
46 quoten auf Ebene der Curricula und Nutzung zur 27 X 

Steuerung 

Detaillierung der Ausprägungen der Verwendungen 

45 für das allgemeine Personal von Universitäten in 26 X Richtung universitätsspezifischer Tätigkeit in der 
Bildungsdokumentationsverordnung Universitäten 

Vereinbarung ambitionierterer lielwerte in 
35 künftigen Leistungsvereinbarungen; Mitein-

beziehung der Entwicklungsdynamik der Istwerte 
10 X 

30 Explizite Aufnahme des Themas Betreuungs-
relationen in zukünftige Leistungsvereinbarungen 8 X 
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Schlussempfehlunge n  

TZ 

Der RH stellte fest, dass die Universität flir Bodenkultur Wien von 
den insgesamt elf Empfehlungen sechs vollständig und flin f  teil
weise u mgesetzt hatte. 

Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts 
(Reihe Bund 2012/11)  

Vorbericht Follow-up-Überprüfung 

Empfehlungsinhalt TZ umgesetzt teilweise nfcht 
umgesetzt umgesetzt 

Utltwilltlt fIr ••••• II .... r W1Ia 

Nach Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung 
41 zeitnaher Abschluss der Zielvereinbarungen mit den 16 X 

Organisationseinheiten 

39 Rechtzeiti�er Abschluss von Zielvereinbarungen 
zwischen em Universitätsrat und dem Rektorat 13 X 

Einbindung der für die Forschung bzw. Lehre 

43 
zuständigen Vizerektoren in die Zielvereinbarungs-
begleitgespräche mit den wissenschaftlichen 
Organisationseinheiten; Unterfertigung der 

24 X 

Gesprächsprotokolle von aUen Gesprächsteilnehmern 

Durchgängige Zuordnung von Kriterien zur 
33 eindeutigen Beurteilung der Umsetzung jedes 9 X 

Vorhabens der Leistungsvereinbarung 

42 Wiederanwendung des kennzahlengesteuerten 22 X Leistungsanreizsystems 

Lückenlose Dokumentation der Zielerreichung 

39 der zwischen Universität"at und Rektorat abge- 15 X schlossenen Zielvereinbarungen durch Evaluierungen 
und Bindung der Prämien an den Zielerreichungsgrad 

41 Abschluss von Zielvereinbarungen mit sämtlichen 19 X Organisationseinheiten 

Abschluss von Zielvereinbarungen mit den 
41 Organisationseinheiten ausnahmslos nach den 

Bestimmungen der Geschäftsordnung des Rektorats 
20 X 

41 Zielvereinbarungen mit den Organisationeinheiten 
als formelle Vereinbarungen 21 X 

27 Absolute Werte für die Indikatoren in den Leistungs- 7 X 
vereinbarungen 

50 Wiederaufnahme der Weiterentwicklung des univer- 28 X sitätsinternen Benchmarking 
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Schlussempfehlungen Le is tu ngsve rei n baru ngen; 

Follow-up-Überprüfung 

TZ 

Der RH stellte fest, dass die Universität Klagenfurt von den insge
samt zehn Empfehlungen drei voUständig, fünf teilweise und zwei 
nicht umgesetzt hatte. 

Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts 
(Reihe Bund 2012/ 1 1) 

Vorbericht Follow-up-Überprüfung 

Empfehlungsinhalt TZ umgesetzt teilweise nicht 
umgesetzt umgesetzt 

UnlYenttlt Klagenfurt 

Vereinbarung ambitionierterer lielwerte in 
35 künftigen Leistungsvereinbarungen; Miteinbe-

ziehung der Entwicklungsdynamik der Istwerte 
10 X 

30 Explizite Aufnahme des Themas Betreuungs-
relationen in zukünftige Leistungsvereinbarungen 8 X 

41 
Nach Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung 
zeitnaher Abschluss der lielvereinbarungen mit den 
Organisationseinheiten 

16 X 

39 Rechtzeitiger Abschluss von lielvereinbarungen 
zwischen dem Universitätsrat und dem Rektorat 13 X 

Einbindung der für die Forschung bzw. Lehre 

43 
zuständigen Vizerektoren in die lielvereinbarungs-
begleitgespräche mit den wissenschaftlichen 24 X 
Organisationseinheiten; Unterfertigung der 
Gesprächsprotokolle von allen Gesprächsteilnehmern 

Gänzliche Bindung der als Leistungsanreiz zur 
42 Unterstützung der lielerreichung zur Verfügung 

stehenden Beträge an die Erreichung der lielwerte 
23 X 

26 

Geschärfte Darstellung des forschungsprofils der 
Universität im nächsten Entwicklungsplan auf 
Grundlage des durchgeführten Strategieprozesses; 
darin sollte eine gesamthafte Strategie deutlich 
werden 

6 X 

Lückenloses Herunterbrechen der Ziele und Vor-
41 haben der L"istungsvereinbarung auf die in frage 

kommenden Organisationseinheiten in künftigen 
Zielvereinbarungen 

17 X 

Exakte Definition und Quantifizierung von lielen in 
39 den lielvereinbarungen zwischen dem Universitätsrat 

und dem Rektorat; durchgängige zeitliche Vorgaben 
14 X 

41 
Einbeziehung der für die Forschung bzw. Lehre 
zuständigen Vize rektoren in die Abschlüsse von 18 X 
lielvereinbarungen mit den Fakultäten 

Bund  2015/15 347 

III-213 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 53 von 62

www.parlament.gv.at



Sctllussempfetllungen 

BMWFW 

Universität für 
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Anknüpfend an den Vorbericht hob der RH folgende Empfehlungen 
hervor: 

( I )  Den Ko ten der Leistungserbringung (wie bspw. den Kosten eines 
Studienplatzes, für ein Studium, für einen Absolventen) wäre beim 
Abschluss künftiger leistung vereinbarungen der entsprechende 
Stellenwert einzuräumen. (TZ 2) 

(2) Einbehaltene Mittel wären als echte Reserven zu behandeln und 
nicht bereits am Beginn der Laufzeit der Leistungsvereinbarungs
periode i n  hohem Ausmaß ZU verplanen. (TZ 4) 

(3 )  Vorgaben fü r  eine österreichweit einheitliche Ko ten- und Leis
tungsrechnung an den Universitäten wären zu er teilen, um die Ver
gleichbarkeit von Leistungen zwischen den Universitäten (wie bspw. 
die Kosten eines Studienplatzes) zu ermöglichen. In diesem Sinne 
wären die Arbeiten für die Kosten- und Leistung rechnungs-Ver
ordnung zügig abzuschließen. (TZ 5) 

(4) I n  der nächsten Leistungsvereinbarungsperiode wären verstärkt 
konkrete internationale Vergleiche in den Kernbereichen Forschung 
und Lehre [bspw. durch Benchmarking, Peer Reviews) auf Ebene der 
wissenscha ftlichen Organisation einheiten in den leistungsverein
barungen zu verankern, u m  internationale Vergleiche ihrer Leis
tungen in die Wege zu leiten. (TZ 1 2) 

(5)  Die Verwendungen für das allgemeine Personal von Universi
täten wären in Richtung universitätsspez.iflscher Tätigkeit wegen 
der Verbesserung der Transparenz und zur besseren Nachvollzieh
barkeit und Beurteilung zu detaillieren. (TZ 26) 

(6) Die Kennzahl betreffend die Studienab chlussquote auf Studien
feldebene wäre - i m  Hinblick auf die Steuerungsmöglichkeiten des 
BMWFW - verfügbar zu halten. (TZ 27) 

(7) In den Leistungsvereinbarungen wären künftig tatt einer Stei
gerungsrate in Prozenten absolute Werte anzugehen. (TZ 7) 

(B) Jedem Vorhaben der Leistungsvereinbarung wären durchgän
gige eindeutige Kriterien zur Beurteilung des Umsetzungsstands der 
Vorhaben zuzuordnen. [TZ 9) 

Bund 2015/ 1 5  
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Schlussempfehlungen 

Universität 
Klagenfurt 

BMWFW und Uni
versität Klagenfurt 
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Leistungsvereinbarungen; 
Follow-up-Überprüfung 

(9) Die Zielerreichung der zwischen Universitätsrat und Rektorat 
abgesch.lo enen Zielvereinbarungen wäre lückenlos zu dokumen
tieren. (TZ 1 5) 

( 1 01 Die Zielvereinbarungen wären künftig ausnahmslos nach den 
Bestimmungen der Geschäftsordnung des Rektorats abzuschließen. 
(TZ 20) 

( 1 1 )  Zielvereinbarungen zwi ehen dem Rektor und Rektorat und dem 
Universitätsrat wären durchgängig rechtzeitig vor Beginn des Gel
tung zeitraums der Zielvereinbarungsperiode abzuschließen. (TZ 1 3) 

( 1 2) In künftigen Zielvereinbarungen wären im Hinblkk auf die 
damit verbundene weitere Erhöhung der Steuerungswirkung die 
Ziele der Leistungsvereinbarungen lückenlos auf die in Frage kom
menden Organisationseinheiten herunterzubrechen. (TZ 1 7) 

( 1 3) Die Zielvereinbarungen mit den Fakultäten wären mit den für 
forschung bzw. Lehre zuständigen V izerektoren abzu chließen, um 
alle maßgeblichen Entscheidungsträger des Rektorats nachvollzieh
bar einzubinden. (TZ 1 8) 

( 1 4) In Hinkunft wären als Lei tung anreiz die zur Unterstützung 
der Zielerreichung zur Verftigung stehenden Beträge zur Gänze an 
die E rreichung der Zielwerte zu binden, um das volle Potenzial ftir 
die Gestaltung der Leistungsanreize auszu chöpfen. (TZ 2 3 )  

( 1 5) Die ftir die forschung und Lehre zuständigen Vizerektoren 
wären in die Zielvereinbarung begleitgespräche mit den wissen
schaft lichen Organisationseinh.iten einzubinden. Die Protokolle der 
Gespräche sollten zudem von a llen Gesprächsteilnehmern unterfer
tigt werden. (TZ 24) 

( 1 6) In künftigen Leistungsvereinbarungen wären ambitioniertere 
Ziel werte zu vereinbaren. (TZ 10) 
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Bodenkultur Wien 
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Klagenfurt 
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( 1 7) Ziclvereinbarungen mil sämtlichen Organisationscinheiten 
wären möglichst zeitnah nach Unterfertigung der Leistungsverein
barung abzuschließen, um die Wirksamkeit dieses S!euerungsins
trumen!s zu erhöhen. (TZ 1 6) 

Wien. im Oktober 201 5  

Der Präsident : 

Dr. loser Moser 

Bund 2015/ 1 5  
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Bisher erschienen: 

Reihe Bund 201 5/ 1 

Reihe Bund 201 5/2 

Reihe Bund 201 5/3 

Reihe Bund 201 5/4 

Reihe Bund 201 5/5 

Bericht des Rechnungshofes 
- EU-Finanzbericht 2012 
- Liegenschaftsverkauf Schloss Reifnitz 
- Schulversuche 
- UmerstützungsinstilUl der Bundespolizei 

Bericht des Rechnungshofes 
- Wirkungen rechtlicher und personalwinschaftlicher Maßnahmen auf 

das Pensionsantrittsalter in ausgewählten Ressons 
- Umbau des Palais Kaunitz rur die Anti-Korruptionsakademie (IACA) in 

Laxenburg 
- Steuerung und Qualitätssicherung in gerichtlichen Strafverfahren am 

Beispiel ausgewählter Gerichte 

Bericht des Rechnungshofes 
- Oesterreichische Nationalbank - Gold- und Pensionsreserven, 

Jubiläumsfonds sowie Sozialleistungen 
- Liegenschaftstransaktionen der Landwinschaftlichen Bundesversuchs

winschaften GmbH mit der Republik Österreich, der Stadt Wien und 
der Winschaftsagentur Wien 

- Gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben (GPLA); 
Follow-up-Überprüfung 

- Standortentwick.lung der Zentralleitung des Bundesministeriums rur 
Finanzen und Generalsanierung des Standons Himme1pfortgasse 6 - 8; 
FOllow-up-Überprüfung 

- Gendergesundheit in Österreich 
- Versorgung von Schlaganfalillatienten in der Steiermark; 

Follow-up-Überprüfung 
- Fond zur Finanzierung der In-vitro-Fertili ation 
- Medientransparenz im MuseumsQuartier 

Bericht des Rechnungshofes 
- Pensionsrecht der Bediensteten der ÖBB 
- Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.;  Follow-up-Überprüfung 
- Landesstudios des Ö terreichischen Rundfunks 

Bericht des Rechnungshofes 
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK I NTERNATIONAL AG: Verstaatlichung 
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Reihe Bund 201 5/6 

Reihe Bund 201 5/7 

Reihe Bund 201 5/8 

Reihe Bund 201 5/9 

Reihe Bund 201 5/ 1 0  

Reihe Bund 201 5/ 1 1  
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Bericht des Rechnungshofes 
- Internes Kontrollsystem bei Direkrvergaben in ausgewählten Ressons 

BMVIT und BMWFW 
- Technische Universität Wien - Finanzsituation 
- Österreichisches Patentamt; Follow-up-Überprüfung 
- Akademisches StanUp Netzwerk Oberösterreich (akostan oö) 

Bericht des Rechnungshofes 
- Haftungsobergrenzen im Bereich der Länder und Gemeinden 
- FFG und FWF - Interne KOllIrol lsysteme 

Bericht des Rechnungshofes 
- Prüfung von Wohn itz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Sozial

versicherung als Anspruehsvoraussetzung 
- Östcrrcichischer Integrationsfonds - Fonds zur Integration von 

Flüchllingen und Migranl lnncn 
- Beschaffung des Truppenfunksyslems CONRAD 
- Bankenpaket; Follow-up-Überprüfung 
- Medienlransparenz in der BIG 

Berichl des Rechnungshofes 
- Ärzteausbildung 
- Gewährung von Ausglcichszulagen in der Pensionsversicherung 
- Ausgewählte Stiftungen bei der Österreichischen Akademie der 

Wissenschaf1en 

Bericht des Rechnungshofes 
- Sonderaufgaben des RH nach: 

Paneiengesetz 201 2  
Medienlransparenzgeselzen 
Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetzen 

Bericht des Rechnungshofes 
- HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG - Verkaufsaktivitäten 

in der Umstrukturierungsphasc 
- Österreichischer Verkehrssicherhcitsfond 
- Niederästerreichi ehe Grenzlandf6rderungsgesellschaft m.b.H. 
- Research Center Pharnlaceutical Engineering GmbH 
- Euroflsc 
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Reihe Bund 201 5/ 1 2  

Reihe Bund 201 5/ 1 )  

Reihe Bund 201 5/ 1 4  

Bericht des Rechnungshofes 
- Landeslehrerpensionen 
- Finanzierung der Landeslehrer; Follow-up-Überprüfung 
- Gleichstellungsziel, Gleichstellungsmaßnahmen und Indikatoren im BMJ 
- Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Bereich Grundwasser im 

Weinvienel 
- Nachhal tiger Güterverkehr - Interrnodale Vernetzung; 

Follow-up-Überprüfung 
- Medientransparenz i n  der AUVA 

Bericht des Rechnungshofes 
- Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol :  Lehrerpersonalverwaltung 
- Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol :  Landesschulräte 
- Insolvenz-Entgelt-Fonds und IEF-Service GmbH 
- Truppenübungsplatz Allentsteig 

Bericht des Rechnungshofes 
- EU-Finanzbericht 201 )  
- Euroftsc - ein multilaterales Frühwarnsystem der Mitgl iedstaaten zur 

Bekämpfung des Mehrwensteuerbetrugs 
- Bundeskriminalamt 
- Österreichische StudentenrDrderungs tiftung 
- I nternes Kontrollsystem in der Haushaltsverrechnung des Bundes; 

Follow-up-Überprüfung 
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